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Der Kampt um die Wiedervereinigung
der Gemeinden
Miinchenwiler und Clavaleyres

mit dem Kanton Bern

1798 bis 1807

Von
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Im Verlauf all der Jahre, da sich der Verfasser — damals Lehrer in Miin-
chenwiler — mit der vorliegenden Arbeit beschiftigte, durfte er manche Hilfe
und Forderung erfahren. Ermunternd wirkte vor allem immer die Bereitwillig-
keit, mit der ihm in den Staatsarchiven zu Bern wie zu Freiburg und im
Bundesarchiv das bendtigte Material zur Verfiigung gestellt wurde. Besondern
Dank schuldet er Herrn Bundesarchivar Prof. Dr. Léon Kern, der ihn schon
frith auf dieses Thema hinwies, und Herrn Staatsarchivar Dr. Rudolf von Fischer,

welcher ihm fiir die Abfassung der Arbeit mit wertvollem Rat beistand.



I. Einleitung

Das Gebiet an der untern Broye und am Murtensee kann an
Mannigfaltigkeit kaum iibertroffen werden: Waadtlinder, Frei-
burger und Berner, Protestanten und Katholiken, Welsche und
Deutschsprechende leben hier in wechselnder Nachbarschaft, und
wir freuen uns, dass diese Nachbarn im Frieden nebeneinander
wohnen und als gleichwertige Schweizer ihre Eigenart bewahren
diirfen. Die Freude am Bestehenden weckt aber die Frage nach der
Entstehung. Grenzen sind sichtbar gebliebene Geschichte, sind Zeu-
gen menschlichen Wirkens und Gestaltens, das wir ergriinden
mochten. _ '

Die vorliegende Arbeit widmet sich den beiden kaum 114 Kilo-
meter auseinanderliegenden bernischen Steinchen im Mosaik der
genannten Gegend: der 21% Quadratkilometer grossen Gemeinde
Miinchenwiler, die ganz im Kanton Freiburg eingeschlossen ist, und
der nicht einmal einen ganzen Flichenkilometer ausfiillenden Ge-
meinde Clavaleyres, die zum grosseren Teil von freiburgischem,
zum kleineren Teil von waadtlindischem Gebiet umgeben wird.
Jede dieser Enklaven bildet eine selbstindige politische Gemeinde,
und als die Regierung im Jahre 1895 Clavaleyres (damals 87 Ein-
wohner, 1941 deren 69) mit Miinchenwiler (damals iiber 400 Ein-
wohner, 1941 deren 344) zu einer einzigen Gemeinde verschmelzen
wollte, scheiterte dieser Versuch — wie auch spitere gleichgerich-
tete Bestrebungen — am entschlossenen Widerstand der kleineren.

Die Geschichte der Kantonszugehorigkeit dieser beiden Gemein-
den ist ein Beispiel dafiir, wie eine an sich unbedeutende ortliche
Frage ganz vom weltbewegenden Zeitgeschehen her bestimmt und
entschieden werden kann. Dies zeigt sich schon darin, dass 1484 zu
Rom und 1807 zu Paris das richtunggebende Machtwort gesprochen
wurde. Ohne die Reformation wiaren die beiden Gemeinden kaum
zu Enklaven geworden, ohne die Revolution aber wire sicher der
unverhdlinismaBig wichtig gewordene Kampf unterblieben, den wir
hier darstellen.

Bevor wir auf diesen Kampf um die Wiedervereinigung eintre-
ten, sei kurz erortert, wie die beiden Gemeinden ur-
spriinglichzuBernkamen.
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Diese Vorfrage lasst sich nicht glatt und einfach beantworten;
denn die im Jahre 1484 gefallene Entscheidung fand erst 1527/1535
ihre praktische Auswirkung. Wenden wir uns zunédchst dem nicht
nur fiir Miinchenwiler und Clavaleyres, sondern fiir das ganze Mur-
tenbiet bedeutungsvollen Jahre 1484 zu.

Am 29. Mai 1484 iiberliessen die Eidgenossen nach einem bei-
nahe achtjihrigen, oft leidenschaftlichen Streite die Eroberungen,
welche die Berner und Freiburger bereits 1475 im Waadtland ge-
macht hatten, diesen beiden Stdnden gegen eine Entschadigung von
20000 Gulden. Bern und Freiburg erhoben ausserordentliche
Steuern und konnten schon im nidchsten Frithjahr die iibrigen eid-.
genossischen Orte zufriedenstellen. Dafiir durften sie jetzt Grand-
son, Orbe, Echallens und Murten als gemeinsame Herrschaften un-
angefochten regieren.? Murten, das frither unter savoyischer
(seit 1471 romontischer) Herrschaft gestanden, dabei aber seit 1245
mit Freiburg und seit 1335 mit Bern verbiindet war und die ersten
Zige der Burgunderkriege mitgemacht hatte, war am 14. Oktober
1475 von einem ins Waadtland vorstossenden bernisch-freiburgi-
schen Heere zur Ubergabe gezwungen worden: Die verbiindete
Stadt sank zum Untertanen, dem indessen seine hergebrachten Frei-
heiten «lauterlich zugesagt, gelobt und verheissen» wurden. Murten
sollte demnach unter den gleichen Bedingungen zu Bern und Frei-
burg gehoren wie bisher zu Savoyen/Romont, und bis 1798 lssten
sich alle fiinf Jahre bernische und freiburgische Schultheissen im
Murtenschloss ab.?

In welchem Verhiltnis standen nun Miinchenwiler und Clava-
leyres zur neuen freiburgisch/bernischen Gemeinherrschaft Murten?

«Vilar» verdankt seinen Zunamen «les moinos» (Villario Mona-
chorum, Villars-les-Moines) der um 1100 daselbst erfolgten Kloster-
griindung. Giroldus de Vilar und sein Bruder Rodulfus hatten die
Dreifaltigkeitskirche zu Vilar nebst betriachtlichen Giitern am
19. Februar 1080 dem Abte in Cluny geschenkt. Die fiir eine ge-
deihliche Verwaltung zu weite Entfernung, das Vorhandensein einer
Kirche und die Lage an der vielbegangenen Pilgerroute iiber den
Grossen St. Bernhard mogen Abt Hugo den Grossen zu der Errich-
tung eines Priorates in Vilar veranlasst haben. Dieses sollte, den
Prior inbegriffen, vier Monche zihlen. Es sank anfangs des 15. Jahr-
hunderts zu einer begehrten Kommende.?

Miinchenwiler nahm somit als geistliche Herrschaft (welcher
u. a. das «gut Klafalery» zugehorte) im Murtenbiet eine gesonderte
Stellung ein. Weil aber seit dem 14. Jahrhundert das fiir die spitere
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politische Zugehorigkeit oft entscheidende Amt des Kastvogts in
den Hinden des Schultheissen von Murten lag ¥, war zwischen
Miinchenwiler und Murten die engste Verbindung entstanden, und
man betrachtete die geistliche Herrschaft als «zugehord» von Mur-
ten.®)

Das fiir Murten entscheidende Jahr 1484 brachte indessen auch
fir Minchenwiler selber eine wichtige Anderung. Die auf-
strebende Stadt Bern schuf ihr Sankt-Vinzenz-Chorherrenstift, zu
dessen materieller Fundierung die Einkiinfte einer Anzahl durch
papstliche Bullen aufgehobener Kloster dienen mussten. Auch Miin-
chenwiler wurde dem neuen Stift einverleibt und kam damit unter
rein bernische Oberherrlichkeit. Diese wichtige Neuerung nahm man
jedoch in der geistlichen Herrschaft kaum wahr; denn der bisherige
Prior Burkhard Stor, der als einer der geistlichen Anschicksménner
Berns dieses Geschift in Romr gefordert hatte, wurde zum Dekan
des Stiftes und blieb als solcher im Besitze von Miinchenwiler, das
er weiterhin nutzen durfte.®” Unter seinem Nachfolger erfolgte be-
reits 1486 durch pipstlichen Erlass die vollstindige Ubergabe des
Klosters an die Stadt Bern.” Aber auch jetzt unterblieb eine klare
Trennung; denn sonst wiren die Auseinandersetzungen zur Refor-
mationszeit (1527) nicht notig geworden. Wir vernehmen zwar in
den Jahren 1494, 1497, 1498 und 1502 von Reibereien zwischen
Miinchenwiler und Murten; aber es konnte sich die freiburgische
Auffassung halten, die Miinchenwiler als Glied Mur-
tens betrachtete, das man keineswegs abzusondern gedenke, son-
dern «wolle dienen und bliben lassen als es was under dem hus von
Safoy».?)

Wir empfinden heute diese Unklarheit als Mangel. Aber den
Zeitgenossen war das Bediirfnis nach sauberen, eindeutigen Gren-
zen noch fremd, weil kaum gefragt, geschweige denn abgeklirt war,
welche Merkmale die Zugehorigkeit eines Gebietes iiberhaupt be-
stimmten: «Bern hatte vor der Reformation kein grosses Verlangen
nach Grenzbereinigungen und Rechtsausscheidungen gezeigt... Man
zog ein leidliches Nebeneinander der bestimmten Ausscheidung
vor.»”) — Die ausgebliebene Klirung zwischen Murten und Miin-
chenwiler stellt also keinen Sonderfall dar, sondern entspricht viel-
mehr dem damaligen Denken.

Wenn das Murtenbiet 1484 endgiiltig an Bern und Freiburg
kam, so miisste man eigentlich vermuten, dass dadurch der Uber-
gang Miinchenwilers an Bern sich einfacher gestaltet hitte, als wenn
Murten noch savoyisch/romontisch gewesen wire. Doch erweist sich
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gerade das Gegenteil als wahrscheinlich: Gegeniiber Savoyen/Ro-
mont hitte wohl Bern seine Rechte entschiedener zur Geltung ge-
bracht als gegeniiber Freiburg, mit dem man zu dieser Zeit im
besten Einvernehmen stand. — Nach wenigen Jahren traten aber
sowohl in der Staatsauffassung, wie im Verhilinis zu Freiburg be-
deutende Wandlungen ein, hervorgerufen durch die Refor-
mation. Die gemeinsame Regierung der Herrschaften wurde bei
dem Graben, der sich zwischen der Aare- und der Saanestadt immer
tiefer auftat, eine immer heiklere Sache. Wenn sich schon im Mili-
tirwesen Schwierigkeiten einstellten,!? so erst recht in Glaubens-
sachen. War es fiir die Freiburger eine Gewissenssache, den alten
Glauben in den gemeinen Herrschaften zu erhalten, so empfanden
es die Berner als ihren heiligen Auftrag, dem freien Gotteswort
iiberall Gehor zu verschaffen, wo ihnen das nur moglich war.')) Bei
dieser gegensitzlichen Lage ist es nun nicht verwunderlich, dass die
Berner sich an ihre Rechte zu Miinchenwiler erinnerten; denn wenn
sie sich auch in der iibrigen Herrschaft Murten iiber die freiburgi-
schen Widerstinde nicht hinwegsetzen konnten, so waren sie wenig-
stens in der geistlichen Herrschaft Miinchenwiler allein Herr und
Meister — oder wollten es doch nun werden. Darum holten sie jetzt
nach, was sie 1484 und seither unterlassen hatten.

Am 8.Mai 1527 erklirten Schultheiss und Rat zu Bern kraft
ihrer Hoheit iiber das Stift, dass kiinftig Gerichtshiandel aus Miin-
chenwiler nicht mehr in Murten, sondern vor dem nichsten ber-
nischen Gericht Bibern auszutragen seien, dass kiinftig der
Amtmann von Laupen die Urkunden zu siegeln habe und dass ge-
gen Urteile nur in Bern appelliert werden diirfe.!¥ Was man mit
dieser Gerichtsverlegung bezweckte, kommt mit aller Deutlichkeit
zum Ausdruck, indem alle vermeintlichen Anspriiche Murtens auf
Miinchenwiler fiir «werthin, unnutz, kraftlos, hin, tod und ab» er-
kldart werden. Die Freiburger setzten sich energisch zur Wehr und
beriefen sich auf das Herkommen: Je und je seien die Gefangenen
in Murten gerichtet und die Appellationen daselbst erledigt worden.
Beim Auszug des Murten-Fihnleins hitten die von Wyler einen,
beim Auszug des Banners zwei Mann in ihren Kosten zu stellen.
Der Propst von Wyler gebe dem Schloss Murten den jahrlichen
Schirmzins fiir die Oberhut, und die Murtenweibel bezégen zu
Wyler die Garben wie in der iibrigen Herrschaft.!® Diese Einwen-
dungen, welche den freiburgischen Abgeordneten an die anfangs
August 1527 in Bern gehaltene Jahrrechnungstagung mitgegeben
wurden, bestdtigen, dass bis dahin Miinchenwiler tatsichlich zu
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Murten gehort hatte. Der Versuch Freiburgs, diesen Besitz fiir die
Gemeinherrschaft Murten rechtlich zu behaupten, scheiterte jedoch.

Nachdem man in Bern mit den freiburgischen Ratsboten, einer
Abordnung aus Murten und dem dortigen Landvogt die Akten noch-
mals eingehend gepriift hatte, ist der Rat am 9. August 1527 «aber-
mals iiber den handel gesidssen». Drei entschiedene Briefe waren
das Ergebnis dieser Sitzung: Nach Freiburg wurde geschrieben, dass
Bern auf Grund seiner Ober- und Schirmherrschaft iiber das Stift,
dem ja Miinchenwiler vollstindig zugehore, zu der vollzogenen An-
derung durchaus berechtigt sei. Freiburg habe ja seinerseits die Ge-
richtsginge von Gurmels, Liebistorf und Grissach (welche Gemein-
den zu dessen unmittelbarem Gebiet gehorten) von Murten weg
nach der Stadt Freiburg verlegt. Das Burgrecht, welches die von
Wyler mit den Murtnern «hinderrucks ir herschaft» geschlossen
hitten, konne auf keinen Fall geduldet werden.!¥ — Mit diesem
Punkt befassen sich die beiden andern Briefe: Der Vogt von Lau-
pen erhielt den Befehl, sich unverziiglich nach Miinchenwiler zu
begeben und vor versammelter Gemeinde ein Ratsschreiben zu ver-
lesen, das jeden Einzelnen vor die ernste Wahl stellte, entweder das
Burgrecht mit Murten aufzugeben oder die Herrschaft zu ver-
~ lassen.’ — Leider wissen wir nichts iiber die Stellungnahme der
Leute von Wyler. Der bernische Rat aber hat den entscheidenden
Beschluss vom 8. Mai 1527 am 30. Oktober des gleichen Jahres be-
stitigt !9, und auf der nichsten Jahrrechnungstagung verweigerten
die Berner die Bezahlung des bisherigen Schirmzinses an den Schult-
heissen von Murten, weil sie selbst zu Miinchenwiler Oberschirm-
herren seien.!” *) Miinchenwiler ist damit vollstdndig
bernisch geworden. Dieses Ergebnis der Reformation gilt es

*) Es ist eigenartig, dass sich wegen dieses Schirmgeldes von urspriinglich
60 sz und einem Pfund Pfeffer noch in den sechziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts ein Streit entspanm, indem 1760 der damals freiburgische Schultheiss den-
selben plotzlich einforderte, wihrend die Berner darauf beharrten, dass seit der
Sikularisation des Klosters die Schuldigkeit dieses Zinses nicht mehr bestehe
und er daher auch nicht mehr entrichtet worden sei. Erst 1765 kam der Streit
zu dem merkwiirdigen Abschluss, dass Freiburg unter Protest sich das Schirm-
geld «bis auf bequemere Zeiten» bestens bewahrte, wihrend Bern in einem Ge-
genprotest auf seine unmittelbaren landesherrlichen Rechte pochte.l®) Mit dem
Schirmgeld darf die Gewichsabgabe, die das Schloss Wyler von 1621 bis 1825
(Loskauf) dem Schloss Murten entrichtete, nicht verwechselt werden. Sie ist an-
derer Herkunft: Ein langwieriger Zehndstreit zwischen Murten und Miinchen-
wyler wurde damit beendet, dass der Herr von Wyler den strittigen Zehnten
aufnehmen lassen konnte und dem Schloss Murten dagegen alljiahrlich je 7 Miss
Dinkel, Roggen und Hafer zu entrichten hatte.19)
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hier festzuhalten, und von dem sehr interessanten Verlauf des Glau-
benskampfes auf diesem bernischen Vorposten sei nur das Ende
mitgeteilt: Der letzte Prior iibergab im Januar 1530 das Priorat mit
allen Rechten und Zugehorden den gnadigen Herren von Bern, die
ihn mit 500 Kronen und, solange er lebe, 6 Saum Weins pro Jahr
abfanden.?” Doch Ulrich Stor konnte sich dieses Weins nicht lange
erfreuen: Am 8. April 1532 wurde er von zwei seiner ehemaligen
Untertanen in Miinchenwiler (wo er noch Schulden einzutreiben
hatte und dabei unbarmherzig und unnachsichtlich verfahren war)
«schantlichen gemiirt und umbgebracht».?)

Bern liess die Herrschaft und das nun verstaatlichte Klostergut
vorerst durch einen Schaffner verwalten. In der «Ordnung Closter
giitter und ander Unckosten» vom 7. Februar 1534 findet sich aber
der Beschluss, Miinchenwiler mit Zinsgiitern und
niedern Gerichten zu verkaufen und daselbst einzig
Mannschaftsrecht, Oberherrlichkeit und Hochgericht vorzubehal-
ten.2%) Tatsichlich wurde am 26. Februar 1535 die Herrschaft
Miinchenwiler-Clavaleyres dem Schultheissen Hans Jakob von Wat-
tenwyl um 6500 Pfund verkauft, und zwar nicht nur mit allen G-
tern und Einkiinften, sondern auch mit allen Rechten und Herr-
lichkeiten bis auf Malefiz und Mannschaft, welche einzig der Re-
gierung vorbehalten blieben.??®? So wurde fiir Miinchenwiler und
Clavaleyres die Gerichts- und Verwaltungseinheit preisgegeben, was
um so erstaunlicher ist, als in der Reformation mit dem neuen
Glauben auch der neue Staat durchgebrochen war, der mit seiner
unbedingten rechtlichen Selbstbestimmung — spiter Souverdnitit
geheissen — die Grundlage zu seiner Vereinheitlichung und Ent-
faltung in sich trug.?® Freilich kann gerade fiir Miinchenwiler gel-
tend gemacht werden, dass diese Herrschaft in der gemeinen Vogtei
Murten eingeschlossen lag (was die Eingliederung in eine alte ber-
nische Landvogtei erschwert hitte), und dass der Kaufer den Zu-
sammenhang mit dem Staat wahrte. «Und doch hitte» — so urteilt
Richard Feller ) — «ein entschiedener Wille zum zweckmiBigen
Aufbau des Staates die Herrschaften (neben Miinchenwiler die
Grundherrschaft des Frauenklosters Detligen) nicht fahren lassen;
aus Scheu vor Verwaltungskosten, vom Herkommen gehemmt, drang
er auch jetzt nicht zur Scheidung zwischen 6ffentlichem und pri-
vatem Geltungsbereich durch.»

Wie weittragend diese Unterlassung sein konnte, geht aus dem
Schicksal von Clavaleyres hervor. Schon 1495 hatte der
letzte Prior diesen Hof zuriickgewinnen miissen, weil er durch den
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Amtsvorginger widerrechtlich verdussert worden war.® Am 6. Mai
1586 wurden dann vom Vogt der Kinder des Herrn Jakob von Wat-
tenwyl die Zehnten und Bodenzinsen zu Clavaleyres um 540 Kronen
verkauft.? Dem spiteren Oberherrn Markus Morlot gelang jedoch
am 16. Oktober 1620 die Riickgliederung um 700 Kronen.?” — Cla-
valeyres ist das einzige dussere Besitztum, das mit der Herrschaft
Miinchenwiler vereinigt geblieben ist und sich innerhalb derselben
aus einem Hof zu einem Dorflein und schliesslich zu einer selb-
stindigen Gemeinde entwickeln konnte. Vom Schicksal der andern
im Murtenbiet oder in der heutigen Waadt zerstreuten Besitzungen
ist uns wenig bekannt. Der Herrschaftsherr und seine Nachfolger
werden von der im Kaufbrief erteilten Befugnis, mit dem Erwor-
benen nach freiem Willen und Gefallen zu handeln, kraftig Ge-
brauch gemacht haben. Wie dabei auch Verluste zu vermuten sind,
geht aus der Tatsache hervor, dass Schultheiss von Wattenwyl am
26. Hornung 1535 schriftlich erkldren musste, nie Wihrschaft zu
verlangen fiir Giiter, Zinse und Giilten des ehemaligen Priorates,
die in des Herzogs von Savoyen und des Bischofs von Lausanne
Landen lagen.?®

Bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft bildete die Herr-
schaft Miinchenwiler eine der 29 in privatem Besitze gebliebenen
Gerichtsherrlichkeiten des alten Bern, und das Schloss, von 1537
bis 1553 aus Kirche und Kloster durch Umbau entstanden,? war
ein Herrschaftssitz im wahren Sinne des Wortes. Nach verschiede-
nen Handinderungen 3% war 1668 Anton von Graffenried Oberherr
geworden, und bis 1798 gehorte das Amt dieser Familie.*)

Der helvetische Einheitsstaat aber rdumte so-
wohl mit den unterschiedlichen Herrschaftsbereichen wie mit
den komplizierten Grenzverhiltnissen im Murtenbiet griindlich
auf, und Riucksichten auf das, was geschichtlich geworden und ge-
wachsen war, belasteten die neuen Minner in keiner Weise. Das
bisherige Gebiet des Kantons Freiburg wurde grossziigig arrondiert
durch die ehemaligen Landvogteien Payerne, Avenches und Mur-
ten.’) Niemand wird bei dem damals herrschenden Wind bezweifelt
haben, dass Miinchenwiler und Clavaleyres nun dem Kanton Sarine-
et-Broye, wie Freiburg die ersten Wochen hiess,?? zugeteilt sei. Die
Frage stellte sich zunidchst auch gar nicht, weil die deutschspre-

*) Das Schloss gelangte erst 1932 in andere Hinde, und in unsern Tagen
hat es der Staat Bern erworben. (Beschluss des Grossen Rates vom 8. November

1943).
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chenden Dérfer des Murtenbiets gemeinsam eine Anderung ihrer
Kantonszugehorigkeit zu erreichen suchten. Damit kommen wir zu
unserem eigentlichen Thema.

II. Miinchenwiler und Clavaleyres wihrend der Helvetik

Trotzdem die helvetischen Kantone blosse Verwaltungsbezirke
eines Einheitsstaates waren, liefen bei den neuen Behorden zahl-
reiche Wiinsche um eine andere Zuteilung ein, und besondere Miihe
bereitete der Kanton Freiburg.®® Dieser war ja auch reich bedacht
worden: Wihrend Bern seine aargauischen und waadtlindischen
Gebiete ginzlich preisgeben musste, verblieb Freiburg nicht nur im
Besitze seiner 1536 und 1553/55 im Waadtland gemachten Erwer-
bungen, sondern durfte mit der Zuweisung von Avenches und
Payerne sogar an der Beerbung Berns teilnehmen. Einzig Freiburgs
Rechte an den mit Bern gemeinsam regierten Amtern Schwarzen-
burg, Grandson, Orbe und Echallens gingen verloren (das erste kam
an Bern, die iibrigen an die Waadt); dafiir aber erhielt es den Be-
zirk Murten zum alleinigen Besitz. Es ist heute noch ein Ritsel,
warum Freiburg in der ochsischen Verfassung so gut wegkam.*®
Die Bezirke Avenches und Payerne wollten sich damit jedenfalls
nicht abfinden und begehrten — damals vergeblich — ihren An-
schluss an die Waadt,® wihrend 14 deutschsprechende
Dorfer des Murtenbiets bernisch werden woll-
ten, ndmlich Agriswil, Altavilla, Biichslen, Burg, Clavaleyres,
Courlevon, Galmiz, Gempenach, Jeuss, Lurtigen, Miinchenwiler,
Muntelier, Salvenach und Ulmiz.?® Mit welchen Griinden fochten
diese Gemeinden, und was beseelte ihre Ausgeschossenen, dass sie
sich durch den Dauerlauf von Instanz zu Instanz nicht verdriessen
und ermiiden liessen, bis sie endlich durch den franzosischen Kom-
missdr Lecarlier an die gesetzgebende Versammlung in Aarau ge-
wiesen wurden? %7

Im «Vortrag» vom 12. April 1798 an die Gesetzgeber 3® fassten
sie diese Grinde in zeitgemafBer Form zusammen: «Biirger des gesaz-
gebenden Korpers, lasst uns das Wort Freyheit geniessen, uns
an den Canton Bern anzuschliessen, und auch das Wort Gleich-
heit, uns mit einer Nation von gleicher Mutter Sprach und Re-
ligion zu vereinen.» Und in der Vollmacht an die Ausgeschossenen
vom 11. April 1798 3> werden die beiden Griinde eingehender dar-
gelegt: «Dann erstlich sind wir alles deiitsche Leiite, die wenig und
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kein franzosisch konnen. Was sollen wir also in einer Regierung
thun, deren Sprache wir nicht verstehen? Kann man denken,
wir werden niitzliche Mitglieder seyn, wenn wir unsere Gesinnungen
nicht offenbaren, nicht zu verstehen geben konnen? — Wir beken-
nen zweitens die protestantische Religion. Dieser Grund liegt
uns am meisten am Herz. Wie sollen wir hoffen konnen, von Frey-
burg aus mit wiirdigen Kirchen- und Schullehrern versorgt zu wer-
den? Bis dahin hatten wir solche von Bern aus, waren gut versorgt,
stahnden unter ihren Religions Gesédtzen, kurz wir waren gliicklich
und zufrieden, und jetzt droht man uns schon mit der Mess, die
man in einem viertel Jahr in unsern Dorfern lesen will. Dies wollen
wir nicht zugeben, wir wollen die Religion unserer Vitter beybe-
halten oder lieber sterben. Doch wir hoffen, man werde uns er-
lauben, uns an den Canton Bern anschliessen zu konnen, erst dann
werden wir uns gliicklich fiihlen...»

Allein die 14 Dorfer hatten sich vergeblich der Hoffnung hin-
gegeben, die helvetischen Behorden wiirden ihr Begehren noch
mehr billigen als die franzosischen Biirger. Das Geschidft wurde am
16. April vom Grossen Rat verschoben bis nach der Wahl des Di-
rektoriums Y, welches am folgenden und nichstfolgenden Tag vor
sich ging ). Und stillschweigend war mit der vom Grossen Rat am
20. und vom Senat am 21. April 1798 angenommenen Gebietsein-
teilung des Kantons Bern das Gesuch abgelehnt.*?

Die folgenden Monate und namentlich das Kriegsjahr 1799
liessen mit ihren Schrecknissen die Frage der Gebietseinteilung in
den Hintergrund treten. Mit den Kimpfen um eine neue Verfassung
in den Jahren 1801 und 1802 lebte sie indessen wieder auf, um so
mehr, als die iiberspannte Zentralisation, welche die Kantone zu
blossen Verwaltungsbezirken erniedrigt hatte, sich nicht halten
konnte. Doch gingen Miinchenwiler und Clavaleyres
jetzt auf eigene Faust vor und kimpften nicht mehr gemeinsam mit
den Dorfern der ehemaligen Vogtei (denen sich im Februar 1802
noch die Stadt Murten, Kerzers, Fraschels, Ried und Gurzelen,
Lugnorre, Motier, Praz, Nant und Sugiez anschlossen).*® Diese
Trennung erfolgte nicht etwa aus gesinnungsmilligen, sondern aus
praktischen Griinden: Der von Napoleon am 9. Mai 1801 als Ulti-
matum iiberreichte Verfassungsentwurf ¥, der fiir alle spitern
grundlegend war, bestimmie ndmlich den Kanton Bern «in seinen
alten Grenzen, mit Ausnahme des Waadtlandes und des Aargaus»,
das Waadtland sollte seinerseits wieder die alten Grenzen erhalten,
wihrend Freiburg der Besitz der ehemaligen Vogteien Murten und

32
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Schwarzenburg zugesprochen wurde.* Da nun Miinchenwiler und
Clavaleyres weder zum Waadtland, noch zum Aargau, noch zur
Vogtei Murten, sondern rechtlich seit 1484 und faktisch seit 1527
zum alten Bernbiet gehort hatten, waren ihre Voraussetzungen, zu
diesem zuriickzukehren, weit giinstiger. Denn die Freiburg fiir den
bevorstehenden * Verlust der in den alten Grenzen der Waadt in-
begriffenen Bezirke Avenches und Payerne zugedachte Kompen-
sation mit Schwarzenburg musste ohnehin als hochst unsicher —
und damit das Verbleiben Murtens bei Freiburg als um so siche-
rer — gewertet werden: Die Schwarzenburger konnten ausser den
sprachlichen und konfessionellen Griinden ihre ungiinstigen Ver-
kehrsverhaltnisse mit Freiburg geltend machen,*” um auf die Wie-
dervereinigung mit Bern zu dringen. Da man aber Freiburg nicht
leer ausgehen lassen durfte (wie es ein Entwurf des Landammanns
Reding vom 20. Dezember 1801 durch die Zuweisung sowohl Schwar-
zenburgs wie Murtens an Bern vorsah) *), wurde in der am 27. Fe-
bruar 1802 angenommenen Verfassung der Mittelweg beschritten:
Bern erhielt Schwarzenburg, und Murten verblieb im Besitze von
Freiburg.?” Die am 3. Februar 1802 eingereichte Petition aus dem
Murtenbiet °® war also trotz der bereits erwihnten und bemerkens-
werten Zunahme der Bittsteller ohne Erfolg geblieben, hatte man
doch — wie der Murtner Historiker Engelhard mit Recht schrieb ®V -
«den Bezirk doch nur aus politischer Konvenienz dem
Kanton Freyburg zugetheilt».

Trotz ihrer besseren Vorbedingungen erreichten Miinchenwiler
und Clavaleyres ihr Ziel gleichfalls nicht. Wahrend beim iibrigen
Murtenbiet die politische Konvenienz entscheidend wirkte, gab bei
der nur wenige Tage spiter erfolgten Abweisung der zwei Gemein-
den die geographische Konvenienz den Ausschlag.
Der Kleine Rat beschloss nimlich am 10. Marz 1802 %2, nachdem
die beiden Gemeinden zwei Tage zuvor an ihr hingiges Begehren
erinnert hatten, dass die Gemeinden Miinchenwiler und Clavaleyres
beim Kanton Freiburg zu verbleiben hitten, «da dieselben rings
vom ehemaligen Amt Murten eingeschlossen und von dem Berner
Gebiet weit entfernt sind».*) — Diese Begriindung mussten die bei-

*) Es trifft somit nicht zu, wenn Mutach (8. 275) — und nach ihm Tillier
(Med. I, S.16) und Burkhard (S.176) — schreibt, dass die Vorstellungen der
Herrschaftsleute bei den helvetischen Behorden so weit Gehor fanden, dass ihre
Zuteilung zu Freiburg «provisorisch erkannt, iiber dieselbe aber nichts entschie-
den wurde». Der Irrtum geht wohl zuriick auf S.16 des gedruckten bernischen
Memorials.
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den Gemeinden im voraus befiirchtet haben; denn sie hatten in der
Eingabe vom 20. Juni 1801 % ihr entgegenzuarbeiten versucht mit
dem Hinweis auf Wallenbuch, welches, «obschon ganz im District
Laupen gelegen und vom Kanton Freyburg abgeschnitten», bis da-
hin bei Freiburg verblieben sei, so dass sich «ja diese zwey Gemein-
den auch des Gegenrechts zu getrosten haben». Und um dieses Ge-
genrecht zu verfechten, hatten zwei am 10. Juli hilfeheischend zum
franzosischen Ambassador abgesandte Gemeindegenossen eine De-
klaration bei sich, welche die Teilnahme der Wallenbuch-Aktiv-
biirger an den Wahlen «nach Murten» bestitigte.*¥ Im Hinblick auf
diese vorbauenden Schritte wird der im Entscheid gebrauchte Aus-
druck «weit entfernt» als relativer verstindlich: Zwischen der En-
klave Wallenbuch und dem Stammkanton liegt ein Streifen Bern-
biet, der an seiner schmilsten Stelle nur 250 Meter misst, wihrend
der nichste Zipfel der Enklave Miinchenwiler vier Kilometer und
der entfernteste der Enklave Clavaleyres acht Kilometer von der
Berner Grenze entfernt sind.

So standen im Friihling 1802 die nun getrennt fiir ihr gleiches
Ziel kimpfenden Bern-Parteien im Murtenbiet gleich weit: Beide
waren abgewiesen. Aber beide gaben die Sache nicht verloren und
setzten ihren Kampf fort. Mit steigendem Unwillen musste man in
Freiburg erfahren, wie die Berner im Murtenbiet (genannt werden
u. a. Pfarrer Bitzius und das Schloss Miinchenwiler) all ihren Ein-
fluss geltend machten, um diesen «Intrigen» zum Erfolg zu ver-
helfen. Und vor allem war man in Freiburg dariiber aufgebracht,
dass eine am 4. August 1802 eingereichte neue Petition vom helve-
tischen Senat nicht rundweg abgewiesen, sondern zur Priifung ent-
gegengenommen worden war: Wenn die Regierung so weiterfahre,
werde die Kantonseinteilung im Laufe des angebrochenen Jahr-
hunderts nie beendigt, und es konne sich gar keine feste Ordnung
bilden.®® — Die Ordnung im helvetischen Staate war indessen zu
dieser Zeit bereits unterhchlt: Der schlau berechnete Riickzug der
franzosischen Truppen zu Anfang August 1802 begiinstigte den
Biirgerkrieg, auf dessen Triimmern der « Vermittler » Napo-
leon die Schweiz nach seinem Sinn und Willen gestalten konnte.

Den gegen Ende des Jahres nach Paris berufenen Konsulta-Ab-
geordneten wurden viele wihrend der Helvetik unerfiillt geblie-
bene Wiinsche aufgetragen. So hatte der Berner Niklaus Rudolf
von Wattenwyl dem fiihrenden unter den vier von Napoleon mit
der Vorberatung der Schweizer Angelegenheiten betrauten Sena-
toren, Barthélemy, ein Schreiben der Gemeinden Miinchenwiler
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und Clavaleyres zu iiberreichen, worin diese um Beriicksichtigung
ihres oft gedusserten Wunsches baten.®® Auf dem gleichen Wege
versuchten die Murtner, ihre Hoffnung zu verwirklichen, nachdem
am 25./27. Christmonat 1802 Stadt und Landschaft Murten ihren
Wunsch, dem Kanton Bern angeschlossen zu werden, erneuert hat-
ten.®” Die beiden Begehren blieben jedoch «bei der gegen jede Aus-
dehnung Berns ungiinstigen Gesinnung» unberiicksichtigt.’®® —
Zweifellos war man in Paris auf eine Schwichung Berns bedacht.”
Mag im besonderen Falle von Murten noch mitgewirkt haben, dass
man dem in den Burgunderkriegen und vor allem bei der Ver-
teidigung Murtens so glorreichen Bern gleichsam das Andenken an
diesen Ruhm entreissen wollte — als Gegenstiick zu der volligen
Zerstorung des Beinhauses auf dem Schlachifeld durch die fran-
zosischen Truppen am 3. Marz 1798, damit «ce féroce et exécrable
monument n’affligera plus ’humanité par des pénibles souve-
nirs» ? 60)

I11. Die Bemiihungen bei der Einfiihrnng der Mediations-
verfassung

Die freiburgischen Befiirchtungen, dass die Kantonseinteilung
der Schweiz iiberhaupt zu keinem Ende komme, wurden durch das
Eingreifen Napoleons freilich hinfallig: «Das Machtwort, das die
territorialen Verhaltnisse unwiderruflich regelte, er-
scheint als eine wahrhaft wohltitige Seite der bonapartischen Me-
diation; denn kaum lidsst es sich denken, dass die in der Schweiz
vertretenen Kantone angesichts der von allen Seiten auftauchenden
Begehrlichkeiten von sich aus zu einer befriedigenden Losung des
schwierigen Problems gekommen wiren... Die Gebiete aller 19 Kan-
tone wurden in der Akte gegen jeden Einspruch fest umrissen, und
ihre Abgrenzung hat mit einer einzigen Ausnahme, die den Kanton
Bern betraf, seither keine wesentliche Anderung erlitten.»%

Es miissen besondere Umstinde vorgelegen haben, dass diese
einzige Ausnahme, welche der Ubergang der Gemeinden
Miinchenwiler und Clavaleyres vom Kanton Freiburg an den Kan-
ton Bern darstellt, durchgesetzt werden konnte, und im Folgenden
mochten diese Umstinde erhellt werden.

Die Mediationsakte hielt ohne nihere Umschreibung an der Zu-
teilung des Bezirks Murten zu Freiburg fest.” Da sich an dieser
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Verfiigung zu jener Zeit nichts @ndern liess, scheidet von hier weg
der Bezirk Murten véllig aus unserer Untersuchung, nachdem schon
seit dem Friithjahr 1801 die urspriingliche Kampfgemeinschaft mit
den Gemeinden Miinchenwiler und Clavaleyres gelost worden war.
(Seite 495.) Es sei indessen nicht verschwiegen, wie das freibur-
-gische Murtenbiet spiter jede sich bietende Gelegenheit — 1814,
1830, 1847, 1870 — benutzte, um sein altes Begehren immer wieder
neu zu begriinden und, freilich erfolglos, anzubringen.®®

Fiir Miinchenwiler und Clavaleyres durfte im Friihjahr 1803 ein
Fortsetzen des Kampfes nur dann in Frage kommen, wenn die seit
zwei Jahren vergeblich behauptete Auffassung, dass diese beiden
Gemeinden gar nicht zum Bezirk Murten gehorten, doch noch gel-
tend gemacht werden konnte. Auf dieser Grundlage allein hatten
weitere Schritte Sinn und Erfolgsmoglichkeit; denn sie erlaubte den
beiden Gemeinden, sich auf die Mediationsakte zu berufen. In einer
Eingabe vom 18. Marz 1803 an die Regierungskommission des Kan-
tons Bern %) legten sie dar, wie schon auf Grund der unterm 29. Mai
1801 proklamierten Verfassung ihre Vereinigung mit dem Kanton
Bern hiatte erfolgen miissen, und dass diese Unterlassung jetzt nach-
geholt werden mdchte, wenn die neue Verfassung (Vermittlungs-
akte) nicht schon im Anfang verletzt werden solle; denn das Land-
gericht bilde einen verfassungsmillig garantierten Bestandteil des
Kantons Bern,’® und Miinchenwiler und Clavaleyres hitten «zu
allen Zeiten» dazu gehort. Ihre Trennung vom Mutterkanton sei nie
durch eine Konstitution, sondern nur willkiirlich durch Behorden
verfiigt worden. — Wohl im Hinblick auf den Entscheid des hel-
vetischen Kleinen Rats vom 10. Mirz 1802, der sich auf die geo-
graphische Konvenienz gestiitzt hatte, verweist die Eingabe auf die
Enklaven Wallenbuch und Steinhof, welche trotz ihrer volligen Ein-
schliessung durch bernisches Gebiet ihre Zugehorigkeit zu Freiburg
resp. Solothurn beibehalten hitten, so dass man Gegenrecht ver-
langen diirfe. '

Die bernische Regierungskommission hat der Eingabe der bei-
den Gemeinden warme Unterstiitzung verliehen. Eine Abschrift
wurde unverziiglich der freiburgischen Regierungskommission iiber-
mittelt und diese ersucht, zu der so erwiinschten und rechtmifligen
Riickkehr jener Gemeinden ihre Einwilligung zu geben. Sollte man
aber in Freiburg «gegen unser Erwarten hieriiber in andern Be-
griffen stehen», so mdge man allfillige Weigerungsgriinde dem
Landammann der Schweiz vorlegen, «damit von ihm aus
hieriiber entschieden werden kénne».®® Gleichzeitig wurden dieser
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Instanz -Abschriften der Eingabe wie des Schreibens an Freiburg

zugestellt mit der formlichen Bitte, in dieser Sache zu entschei-
den.®?

In Freiburg stand man aber nicht nur in andern Begriffen, son-
dern das Begehren der Berner war der Regierungskommission
«schnurstracks zuwieder», weil dem Kanton Freiburg durch die
Mediationsverfassung der Bezirk Murten ohne jede Ausnahme zu-
gesichert sei. Sie teilten deshalb — in Ubereinstimmung mit dem
von Bern vorgeschlagenen Verfahren — ihre Weigerungsgriinde
dem Landammann der Schweiz mit, dem sie ihrerseits den Ent-
scheid anheimstellten.5®

Bei dieser Einigkeit iiber die Instanz muss deren Urteil beson-
ders ins Gewicht fallen und — so sollte man wenigstens meinen —
unanfechtbar sein. Freilich erscheint diese Einigkeit gar nicht etwa
selbstverstindlich, wenn man bedenkt, dass als erster Landam-
mann der Schweiz der regierende Freiburger Schultheiss Louis
d’Affry wirkte. Der vorbehaltlose und bedenkenlose Vorschlag
der Berner, den Entscheid dem Oberhaupt der Gegenpartei zu iiber-
tragen, findet seine Erklarung in der Tatsache, dass Napoleon den
von ihm wohlgelittenen und begiinstigten Freiburger Patrizier bis
zum Zusammentritt der ersten Tagsatzung in dessen Vaterstadt mit
ausserordentlichen Vollmachten versehen hatte,” welche die Ein-
fihrung der neuen Ordnung reibungslos gestalten sollten. Dass dies
gelungen ist, muss als grosses Verdienst d’Affrys gelten, dessen
durch Erziehung und Offizierslaufbahn bedingte Hinneigung zu
Frankreich ihn zum geborenen Verbindungsmann zwischen Frank-
reich und der Schweiz machte. Seine Wirksamkeit war dadurch ein
unschitzbarer Vorteil fir unser Land: «Hitte er damals versagt,

wiirde Napoleon die Schweiz wohl kurzerhand Frankreich einver-
leibt haben.»™

Dem Willen des Vermittlers und dem Ernst der Stunde ist es
also zuzuschreiben, wenn der Freiburger Schultheiss anstandslos in
eigener Sache entscheiden konnte. D’Affry eroffnete bereits am
19. Miirz 1803 seinen Spruch: «Je juge la réclamation des sus-
dites Communes inadmissible

1. parceque dans un changement de la nature de celui qui vient
de s’opérer en Suisse, la division territoriale telle qu’elle est
déterminée dans ’acte de médiation, ne peut, en cas de doute,
étre expliquée que par celle qui I’a précédée immédiatement,
et non par I’état des choses antérieur a la révolution.
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2. parcequ’ayant statué expressément au sujet des Bailliages de
Payerne et d’Avenches (détachés par un décrét précédent du
Canton de Fribourg) que ces bailliages demeureraient réunis
au Pays de Vaud, le médiateur a déclaré d’'une maniére non
équivoque, qu’a cette exception prés, le Canton de Fribourg
devait demeurer dans ses limites telles qu’elles éxistaient lors
de la médiation.

Je ne doute pas, que vous ne senties avec moi tout le poids de
ces considérations, dont 'oubli pourrait donner lieu aux incon-
veniens les plus graves.»™ ‘

D’Affry stellte demnach ab auf die territorialen Verhiltnisse,
wie sie im Zeitpunkt des Erscheinens der neuen Verfassung tat-
sachlich bestanden hatten und trat gar nicht ein auf Erorterungen
dariiber, ob diese Verhiltnisse damals zu Recht bestanden hitten
oder nicht. Er weist zur Bekriftigung dieser juristisch wohl ein-
wandfreien Stellungnahme hin auf die Vereinigung der Bezirke
Avenches und Payerne mit dem Kanton Waadt. Denn diese beiden
Bezirke waren wirklich erst durch einen Ratsbeschluss vom 16. Ok-
tober 1802 mit der Waadt vereinigt worden, obgleich die Verfas-
sung vom 29. Mai 1801 sie bereits diesem Kanton zugewiesen hatte.”™
Die freiburgischen Einwendungen gegen das Dekret vom 16. Okto-
ber 1802 vermochten dessen Vollziechung nicht abzuwenden, und
die Vermittlungsakte brachte die endgiiltige Bestatigung, indem in
Artikel 1 der Verfassung des Kantons Waadt ausdriicklich fest-
gelegt ist: «Die ehemaligen Vogteien Petterlingen und Wiflisburg
bleiben mit demselben vereinigt.»”™ Weil somit der Vermittler selbst
auf die tatsichliche Gebietszugehorigkeit unmittelbar vor der Me-
diation abgestellt habe, sei — so schloss d’Affry — am freiburgi-
schen Besitz von Miinchenwiler und Clavaleyres nicht zu zweifeln.

Es ist seltsam, dass dieser rechtsgiiltige, von beiden Parteien an-
begehrte Entscheid die Streitfrage nicht zu beseitigen vermochte,
sondern dass aus ihr nun eine Standessache wurde, die
auf den Tagsatzungen 1803 bis 1808 alljahrlich zur Sprache kam.
Geradezu erstaunlich ist aber die Aufregung, welche diese (wie
Landammann Reinhard am 26. November 1807 schrieb ) «an sich
unbedeutende und nur durch bedauernswiirdige Umstidnde wichtig
gewordene Angelegenheit» verursachte: «Man sprach eine Zeitlang
sogar von Kriegsriistungen und Truppenmirschen zwischen beiden
Kantonen.»™

Bevor wir die Auseinandersetzungen zwischen Bern und Frei-
burg auf den Tagsatzungen darstellen, wollen wir der Frage uns



502

zuwenden, die sich vorweg aufdringt: Welche G riin d e vermoch-
ten zu bewirken, dass man die Lostrennung der beiden Gemeinden
von Bern nicht endlich — nach so viel vergeblichen Bemiihungen
und vor allem nach dem Entscheid des ersten Landammanns — auf
sich beruhen liess?

Die Antwort darauf méchten wir mit der Feststellung einleiten,
dass einzig das einmiitige und uberzeugte Zusammenwirken aller
drei Beteiligten — der Gemeinden, des Herrschaftshauses und der
Kantonsregierung — die scheinbar abgetane und festgelegte Sache
wieder in Fluss bringen konnte.

Als Grinde der beteiligten Bevélkerung haben
wir bereits die im Friithling 1798 vorgebrachten Unterschiede in
Sprache und Religion kennengelernt. (Seite 494 f.) Wihrend der
anfinglich ubertrieben betonte Sprachunterschied nach kurzer Zeit
zuriicktrat und schliesslich kaum mehr geltend gemacht wurde, blieb
der konfessionelle Gegensatz als immer wiederkehrendes Motiv be-
stehen. Als die Vereinigung der Bezirke Avenches und Payerne mit
der Waadt bevorstand, haben die Gemeinden Miinchenwiler und
Clavaleyres nicht in erster Linie zu ihren Gunsten festgestellt, dass
damit neue enklavierte Gebiete wiederhergestellt worden seien und
die: zwar nicht besonders prazisierte Verfassungsvorschrift ihre
nachtriagliche Verwirklichung gefunden habe (alte Grenzen der
Waadt — alte Grenzen des Kantons Bern); sondern sie haben be-
klagt, dass mit dem Wegfall dieser protestantischen Gebiete das
ohnehin fehlende konfessionelle Gleichgewicht im Kanton Freiburg
vollig vernichtet sei: «Wie konnten sie einiche Hoffnung fiir ihre
Religion und Erziehungs Anstallten haben, da die religicsen Vor-
urtheile, durch die Erfahrung bestitigt, vielleicht in keinem ein-
zigen Kanton, wie Freyburg, noch so stark die Oberhand behaup-
ten?»™ Dass «Religion, Kranke und Arme» mit der endgiiltigen
Trennung von Bern am meisten verlieren miissten,” ging den Leu-
ten besonders nahe, und sie wussten es zu schitzen, wenn in Bern
der Ungliickliche nicht nur fiir seine korperlichen Leiden, sondern
" auch fiir seine Seele Trost und Erquickung fand.”™ — Weniger
schwerwiegend erscheinen daneben die Befiirchtungen, dass sich
mit Vertrigen und Erbschaften grosse Schwierigkeiten ergeben
miissten, wenn die bernischen Gesetze nicht weiterhin gelten sollten,
und die Aussage, dass dies «den Ruin vieler Famillen nach sich
zichen konnte» ™, will uns wie eine zweckbedingte Ubertreibung
vorkommen. Am Zweck selber aber ist nicht zu zweifeln: dass man
nicht zu Freiburg gehoren wollte. Aus den Bemiihungen des ganzen
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Murtenbiets und der Bezirke Avenches und Payerne sowie Schwar-
zenburg geht hervor, wie das wirklich im Willen des Volkes lag.
Mag dabei wohl die Erinnerung an die schwache Politik Freiburgs
im Frihling 1798 und der unrithmliche 2. Mirz als Gifttropfen
nachgewirkt haben? Nach dieser kampflosen Kapitulation waren
800 Mann der treuesten Freiburger deutscher Zunge den Bernern
zugezogen und hatten «laut und theuer» ihrem Wunsche Ausdruck
gegeben, bernisch zu werden.??

Die Griinde der Familie von Graffenried fur
die Wiedervereinigung der alten Herrschaft mit ihrer Vaterstadt
sind einleuchtend: Verfiigte die Familie auch nicht mehr, wie von
1668 bis 1798 iiber die Herrschaftsrechte, so waren doch Schloss,
Giiter, Bodenzinse und Zehnten in ihrem Besitze geblieben, und es
herrschte daher — wie im Falle der Gemeindebiirger — jenes Zu-
sammengehen von Interessen und Gesinnung, das immer die Krifte
erhalt und anspornt. — Dass Bevolkerung und Schloss in voller
Ubereinstimmung wirkten, ist durchaus natiirlich und wurde na-
mentlich nicht durch Riickstinde aus der Zeit vor 1798 erschwert;
denn Oberherr und Untertanen hatten im besten Einvernehmen ge-
standen. Wenn z. B. die Schule von einem objektiven Berichterstat-
ter als «in dem bestesten Zustand, wo wenig Land Schulen ihr an
die Seite gesetzt werden konnen» gelobt wurde ®V, so war das ein
bezeichnendes Verdienst der Familie von Graffenried. — Aber es
wire einseitig — der vorige Abschnitt beweist es —, dem Einfluss
des Schlosses die Bemiihungen der Gemeinden zuzuschreiben und
etwa aus der Tatsache, dass die wichtigen Eingaben vom 12. April
1798 und vom 18. Mérz 1803 aus der Feder des SchloBschreibers
stammen, zu folgern, die Bevolkerung sei nur vorgeschickt worden.

Die positive Einstellung der Regierung zum
Wunsch der Gemeinden und der Familie von Graffenried ist eigent-
lich selbstverstindlich, zumal bei Mannern, die sich dem Staate als
einem Vitererbe verantwortlich fiihlten. Schultheiss Niklaus Ru-
dolf von Wattenwyl schrieb in seinen Notizen #?: «Fiir die Regie-
rung selbst ist es wichtig, alte getreiie Angehorige, wenn schon ihre
Zahl nicht betrichtlich ist, beyzubehalten; und Pflicht ist es fiir
sie, die Rechte auf dieselben zu behaupten, besonders wenn der
Wunsch, mit ihrer alten rechtmiBigen Mutter wieder zu leben, so
bestimmt und warm ausgedriickt wird, als es immer von Seiten die-
ser Gemeinden geschah.» — Dass zudem ihr Mitburger Bernhard
von Graffenried «in seinem hohen Alter sehnlich wiinscht(e), dass
seine in Villars gelegenen betrichtlichen Giiter in dem Kanton
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Bern bleiben mochten» #), wird die Regierung in ihrem Handeln
wesentlich bestarkt haben; sonst hiatte d’Affry im Sommer 1805
nicht geschrieben, ihm scheine, dass das grosse Interesse Berns fiir
die Wiedervereinigung seit dem Tode des Herrn von Graffenried
(12. November 1803) vermindert sein sollte.®* Indessen hatte
Staatsrat Freudenreich schon ein Jahr vorher berichtet, wie sehr
Frau von Graffenried wiinsche, die Dorfer wieder unter der Bot-
miBigkeit von Bern zu sehen ®), und diese Treue fand zweifellos
die Unterstiitzung der Regierung.

Nach diesen Ausfithrungen iiber die Griinde, welche Gemein-
den, Schloss und Regierung bewogen, den Entscheid d’Affrys nicht
hinzunehmen, haben wir nun darzustellen, wie es gelang, an diesem
Entscheid zu riitteln. Und das fithrt zu den besondern Umstidnden
dieses Kampfes; denn wire es nur auf das Vorhandensein von
Griinden gegen die Verfiigungen der Mediationsakte angekommen,
so wiirde dieser Handel wahrlich keine Ausnahme bilden.

IV. DieVerhandlungen vor den eidgendssischen Instanzen

1803 —1807

Die Mediationsverfassung enthilt die Bestimmung, dass Streitig-
keiten zwischen Kantonen, welche nicht auf dem Wege der Ver-
mittlung haben beigelegt werden konnen, durch die Tagsatzung
entschieden werden, welche sich zu diesem Zwecke nach Erledigung
der ordentlichen Geschifte in ein Syndikat umbilde, «wobei
jeder Deputierte dannzumal nur eine Stimme hat und fiir seine da-
herigen Verrichtungen keine Instruction erhalten kann».!¥ — Am
Schlusse der ersten Mediationstagsatzung in Freiburg hatte sich
dieses Syndikat am 26. September 1803 mit einem einzigen Ge-
schift zu befassen: mit den Anstinden zwischen Bern und Frei-
burg wegen den Ortschaften Miinchenwiler und Clavaleyres.!” Und
dieses Geschift kehrte wieder in den Syndikatsverhandlungen der
Jahre 1804 und 1805, erschien 1806 sowohl vor der Tagsatzung wie
vor dem Syndikat, um erst 1807 durch dieses seine Erledigung zu
finden, welche aber so umstritten war, dass 1808 nochmals die Tag-
satzung der Frage ausgiebige Erorterungen widmen musste. Dabei
gingen alle diese Erorterungen von einem Streitfall aus, der durch
einen von beiden Parteien formlich anbegehrten Vollmachtenspruch
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entschieden worden war. «Sie (die Freiburger) konnen sich durch-
aus nicht in die Sache einlassen und keine Antwort im Rechten
geben. Der Canton Freyburg sehe das erwihnte Schreiben des
Landammanns vom 19ten Merz 1803 als einen formlichen endlichen
Entscheid des Streits an.» Diese freiburgische Stellungnahme miisste
man eigentlich bei den Syndikatsverhandlungen des Jahres 1803
erwarten; wir finden sie aber erst — und das ist eine Ursache fiir
die Ausweitung unseres Handels — im Syndikatsprotokoll vom
18. Juli 1806, nachdem tags zuvor Louis d’Affry als freiburgischer
Gesandter der Tagsatzung erkldrt hatte, seine Regierung betrachte
vom jetzigen Augenblick an diesen Streitfall als nicht existierend.
«Dés ce moment» — also hatte man vorher seine Existenz aner-
kannt. Wieso war das geschehen? Und weshalb erfolgte jetzt diese
-nachtrigliche Negierung?

In Freiburg bereute man spiter schwer, dass man sich nicht im
Herbst 1803 auf den Vollmachtenspruch d’Affrys versteift hatte;
denn damit wire der Handel aller Wahrscheinlichkeit nach erledigt
— und der Kanton im Besitze der beiden Gemeinden geblieben.
Dass dies nicht geschehen ist, muss Landammann Louis
d’Affry zugeschrieben werden.

Als die freiburgische Regierung am 2. September 1803 davon
unterrichtet wurde, dass der bernische Gesandte instruktions-
gemiss %8 die Anspriiche seines Standes auf Miinchenwiler und
Clavaleyres angemeldet habe, hielt sie sich fiir ihre Abweisung
ohne weiteres an den Entscheid d’Affrys, beschloss aber, den Land-
ammann, welcher dieser Sitzung nicht beiwohnte, noch zu be-
griissen.?” Dieser schloss sich der Meinung des Rats an®, fand
aber einen geniigenden Verteidigungspunkt in der Mediationsakte
(Art. 1 der Freiburger Verfassung), welche den Distrikt und nicht
die Landvogtei Murten dem Kanton Freiburg zusichere. In der Ant-
wort vom gleichen Tage an den Berner Abgesandten Freudenreich
beriefen sich Schultheiss und Kleiner Rat denn auch nur auf diesen
Grund, um den bernischen Anspruch in betont freundlicher Weise
abzulehnen.” D’Affrys Entscheid wird bloss im SchluBsatz erwihnt
— und zwar in beachtenswerter Verbindung mit einer Anerken-
nung des Syndikats: «..und sollen gar nicht bezweifeln,
dass das Sindikat den durch des H. Landammann Excellenz dar-
iiber erlassenen Beschluss vollkommen bekraftigen werde.»

Freudenreich stiitzte sich dann vor dem Syndikat auf diesen
Satz, als er sagte: «Der Kanton Bern habe indessen die Verfiigung
des Landammanns nur als einen provisorischen Spruch ansehen
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miissen, um so mehr, da die Regierung des Kantons Freyburg selbst
in der diesfalls gepflogenen Correspondenz das Syndikat angeru-
fen.» Und diese Bereitschaft, dem Syndikat die Frage zu unter-
breiten, bestitigte in seiner Antwort «der Landammann der Schweiz
als Ehren-Gesandte des Kantons Freyburg», indem er am Schluss
seiner Erwiderung bemerkte, es «hoffe der Kanton Freyburg, die-
selben (Miinchenwiler und Clavaleyres) werden ihm ferners durch
den Beschluss des Syndikates beybehalten werden.»%)

Wenn d’Affry selber seinen Spruch demnach der Bestiitigung
durch das Syndikat unterwerfen wollte, so erkldrt sich das aus
seiner besonderen Stellung. Wir haben bereits darauf
hingewiesen, wie es ein grosses Verdienst des Freiburgers bleibt,
dass ihm die reibungslose Einfithrung der neuen Verfassung ge-
lungen ist. Am Ende der kritischen Ubergangsperiode konnte er in
der Eroffnungsrede zur ersten Tagsatzung®) mit berechtigtem
Stolze erkliren: «La tranquillité la plus parfaite régne sur tous les
points de la Suisse... Messieurs, vous aures lieu de Vous convaincre
vous mémes, qu’il n’existe plus qu'un trés petit nombre d’intéréts
litigieux entre les Cantons, et aucun sujet de discussion pénible pour
cette Diette.» Es musste ihm daher angelegen sein, als kantonaler
Gesandter nicht selbst eine «discussion pénible» fithren zu miissen,
was leicht sich hdtte ergeben konnen bei einem Geschift, an wel-
chem er sowohl als freiburgischer Schultheiss wie als Landammann
beteiligt war. «MaBigung, Partheylosigkeit und Klugheit» sind im
Schlussteil der Mediationsakte ° als Leitsterne genannt fiir die mit
deren Vollziehung Beauftragten (d’Affry mit ausserordentlichen
Vollmachten fiir das ganze Land, siebenkopfige Kommissionen fiir
die einzelnen Kantone). Und in der oben erwdhnten Eroffnungs-
rede hatte d’Affry die Gesandten ausdriicklich nicht nur als kan-
tonale Abgeordnete, sondern als Reprasentanten der ganzen Schweiz
angerufen *, sowie die Wichtigkeit von Friede und Eintracht un-
ter den Kantonen besonders hervorgehoben.’® — Wie wiinschens-
wert musste es da fiir den ersten Landammann sein, jeden Anschein
auszuschliessen, als hitte er seine Doppelstellung zugunsten Frei-
burgs missbraucht — ein Vorwurf, den ihm die Berner dann doch
nicht erspart haben.’” Vielmehr konnte d’Affry spiter geltend
machen, wie er auf der Tagsatzung 1803 im Interesse des eidgends-
sischen Ganzen gehandelt habe: «J’ai pu croire que la Diéte évite-
roit d’entrer en matiére contre une décision de I’Acte de Médiation
lui méme, et je voulais ne pas montrer au Médiateur un Canton de
la Suisse cherchant a détruire un article de son ouvrage.»”® Mog-
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licherweise nahm d’Affry, dessen «wiirdevoller Anstand, verbunden
mit seinem Zartgefiihl», der Berner Tillier anlisslich der ersten
Tagsatzung lobend hervorhebt *, auch Riicksicht auf die besondere
Lage des (wie von Wattenwyl schrieb 1) «schon so sehr beraubten
Canton Bern, dessen Ersparnisse u. gute alte Haushaltung die hel-
vetischen Siinden nun grosstenteils bezahlen»: Nach dem endgiil-
tigen Verlust der Waadt und des Aargaus hatte namlich Bern durch
unrithmliche Machenschaften zu Paris, die d’Affry sehr missbilligte,
ohne sie indessen riickgingig machen zu konnen, noch fiinf Ge-
meinden des oberen Amts Aarburg verloren, obwohl dieselben
wihrend der ganzen helvetischen Zeit bei Bern verblieben waren
und weiterhin verbleiben wollten.!®® — Ausserdem wird sich
d’Affry, als er anfangs September vom bernischen Syndikatsbegeh-
ren Kenntnis erhielt, seiner eigenen Worte erinnert haben, die er
bei der Eroffnung der Tagsatzung am 4. Juli 1803 gesprochen
hatte: «Ce pouvoir dangereux (ndmlich die ausserordentlichen Voll-
machten) est resté intacte dans ma main... son éxistence seule a
suffi.»®® Mit der Berufung auf einen Vollmachtenentscheid hitte
er sich somit selber widersprechen miissen — und als er drei Jahre
spiater diesen Widerspruch doch beging, haben ihn die Berner auf-
gedeckt und — wenngleich etwas verspatet — zu ihren Gunsten
verwertet.!%® ‘

So mogen sowohl gesinnungsmiBige wie taktische Griinde
d’Affry zu seiner Stellungnahme gefiihrt haben, und die freibur-
gische Regierung konnte sich ihrem Oberhaupt um so leichter an-
schliessen, als sie nicht daran zu zweifeln brauchte, dass das Syn-
dikat den Entscheid des ersten Landammanns billigen werde; denn
dessen Einfluss in Paris war ebenso gross und wohlbekannt wie sein
Ansehen in der Eidgenossenschaft.'® In einem freiburgischen Mé-
moire vom 7. Oktober 1807 %) gind daher die Griinde, welche die
Freiburger im September 1803 zu dem nachtréglich nun so bereu-
ten Einlenken bewogen, trefflich zusammengefasst: «Ils ne I'ont
fait que par délicatesse, dans le but d’instruire et d’édifier, & dans
la ferme persuasion, que la Diéte et le Sindicat seraient assés justes,
assés éclairés pour respecter & maintenir la Sentence portée par le
premier Landammann de la Suisse.»

Diese Erwartung ging nicht in Erfiillung. Vielmehr entstand aus
der kleinen Streitfrage ein langwieriger Handel zwischen den bei-
den Kantonen, die 1803, 1804 und 1805 vom Syndikat mit steigen-
dem Nachdruck aufgefordert wurden, in einer giitlichen Verein-
barung sich zu einigen,'®® und damit das Syndikat einer Pflicht zu
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entbinden, die ihm doppelt unerwiinscht war: Einmal, weil ein
strenger Rechtsspruch zwischen zwei so alten eidgenossischen Stin-
den wegen einer so kleinen Sache an sich schon nicht am Platze
schien, und dann, weil «sowohl die Tagsatzung als das Sindikat mit
vieler Sorgfalt jene Beschliisse vermeidet, zu deren Vollziechung die
Oberste Bundes Behorde so wenig Mittel in Handen hat».107

Freiburg, das eine Bestatigung des d’Affry-Spruches erwartet
hatte, stand von Anfang an allen Verhandlungen ablehnend
gegeniiber, und es erfiillte die Regierung mit wachsendem Unmut,
dass Bern diese Frage nicht auf sich beruhen lassen wollte. Ein
charakteristisches Beispiel gibt das Protokoll des freiburgischen
Kleinen Rats vom 21. Miarz 1806: «L’Etat de Fribourg voit avec
peine que I’Etat de Berne persiste toujours avec la méme opinia-
treté sur cet objet, qui a déja été traité a fond entre les deux Etats,
soit par correspondance, soit par Conférence, soit enfin devant
le Sindicat pendant trois années consécutives.» Und diese Haltung
filhrte auf der nichsten Tagsatzung, nachdem eine durch Vermitt-
lung des Landammanns abgehaltene Schiedsrichterkonferenz er-
gebnislos verlaufen war, zu der bereits erwiahnten volligen Ableh-
nung des Syndikats und zur Verneinung eines bestehenden Streit-
handels. Hitte sich diese Ablehnung 1803 aller Wahrscheinlichkeit
nach zu Freiburgs Gunsten ausgewirkt, so war es 1806 von Freiburg
keineswegs vorteilhaft, sie nachtriglich anzubringen; denn in der
Zwischenzeit hatte das Syndikat einen Beschluss gefasst, den es nun
kaum umstossen konnte.

Vor dem Syndikat vom 4. August 1804 hatte nimlich der frei-
burgische Gesandte versucht, die Kompetenz des Syndi-
k ats fiir eine derartige Grenz- und Souveranititsfrage zu bestrei-
ten und gegen jeden Spruch dieser Behorde zu protestieren. Er trat
aber gleichwohl auf eine Widerlegung der bernischen Griinde ein.
Das Syndikat erkannte jedoch — nachdem es sich ja 1803 im vollen
Einverstindnis Freiburgs auf die Sache eingelassen hatte —:

1. Der Streit eigne sich zu einem Syndikatsspruch.
2. Die Protestation Freiburgs gegen die Kompetenz des Syndikats
sei demnach nicht annehmbar.

Gezwungen 1% durch diesen Beschluss, musste Freiburg auch
1805 den Besitz der beiden Gemeinden vor dem Syndikat vertei-
digen. Wenn nun aber 1806 jede Kompetenz des Syndikats abge-
sprochen und damit der eigene Beschluss dieser Behorde angefoch-
ten wurde, so ging es nun nicht mehr um die bernischen Anspriiche,
sondern um die Befugnisse der Tagsatzung. Vor den Konflikt
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zwischen Bern und Freiburg war ein solcher zwischen Frei-
burg und der Tagsatzung getreten. Dass Freiburg es zu
diesem Konflikt kommen liess, erscheint um so merkwiirdiger, als
seine Aussichten im ersten und urspriinglichen Handel durchaus
gut waren. Dem Kleinen Rat teilte z. B. am 18. Juli 1805 der Tag-
satzungsgesandte mit, «qu’il a lieu de croire, que la décision, si elle
eut eu lieu, aurait été en faveur du Canton de Fribourg»'", was von
der Gegenseite bestitigt wird, indem Schultheiss von Miilinen am
12. Juli 1805 den Tagsatzungsgesandten von Wattenwyl anwies, das
Syndikat anzurufen, «wenn schon nach der jetzigen Stimmung
kein giinstiges Resultat zu erwarten steht», da es endlich Zeit sei,
diesem Streit ein Ende zu machen und der bisherige Gang der Sache
auf keine vorteilhafteren Dispositionen fiir die Zukunft schliessen
lasse.'® Und das bezeichnende Echo auf die unablissigen Bemii-
hungen Berns fiir eine Schiedsrichterkonferenz lautet im Protokoll
des freiburgischen Kleinen Rats vom 21. Mirz 1806: «Quoique I'on
ne puisse pas prévoir la possibilité & les moyens d’une conciliation
rélativement a cette question, sur laquelle on ne craint pas de voir
porter une décision par le sindicat...»

Was mag dazu gefiihrt haben, dass nun am 6. Juni 1806 der
gleiche Rat in der Tagsatzungsinstruktion jede Entscheidungsgewalt
des Syndikats schroff ablehnte? 'Y Um die Bedeutung dieses Um-
schwungs im rechten Licht erscheinen zu lassen, wollen wir zuerst
dessen F olgen darstellen.

Das Syndikat vom 18. Juli 1806 vertagte erneut aber ausdriick-
lich letztmals den Entscheid auf nachstes Jahr, indem es den Kan-
ton Freiburg aufforderte, dem Kanton Bern Rede und Antwort zu
geben. Geschehe dies nicht, so werde der Rechtsspruch dennoch ge-
fallt. — Im Gegensatz zu fritheren Vertagungen fehlt die Aufforde-
rung zu giitlicher Vereinbarung; jede Hoffnung auf eine solche
war dahin; und bis zur ndchsten Tagsatzung fanden denn auch erst-
mals keinerlei offizielle Verhandlungen statt. Bei der Festsetzung
der Instruktion !'» kamen die freiburgischen Rite zum Schluss —
der gegeniiber der fritheren Siegeszuversicht beachtenswert ist —,
dass der eingeschlagene Weg nicht verlassen werden diirfe «sans
un grand risque, de perdre ces deux'villages». Da man sich also
auf kein Verhandeln mehr einlassen wollte, unterblieb auch eine
Widerlegung des gedruckten bernischen Memorials.!'® Nach dessen
Verteilung auf der Tagsatzung hatte sich nimlich die freiburgische
Regierung sehr empaort iiber dieses — nach ihrer Meinung — fehler-
strotzende Elaborat und ihren Gesandten angewiesen, den Aufschub
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des Geschiftes zu verlangen, damit Freiburg diese irrefiihrende
Schrift widerlegen konne.!'* Der Aufschub wurde gewihrt; aber
vor dem Syndikat vom 9. Juli 1807 beharrte der freiburgische Ge-
sandte einfach darauf, dass das Syndikat keineswegs in einer Sache
Richter sein konne, welche durch den Landammann der Schweiz
kraft ausserordentlicher Vollmachten bereits auf das bestimmteste
entschieden worden sei. Man erwarte daher, dass das Syndikat als
inkompetent gar nicht auf die Sache eintrete. Mit 14 gegen 3 Stim-
men hielt jedoch die Behorde an ihrem bisherigen gegenteiligen
Standpunkt fest, und mit 13 gegen 4 Stimmen wurde Freiburg noch-
mals das Recht zugebilligt, seine Verteidigung vorzubringen. Als
der freiburgische Gesandte erklirte, hierzu nicht ermichitigi zu
sein, beschloss das Syndikat, den Entscheid noch in dieser Session
auszusprechen und vertagte sich. Am 10. Juli 1807 fallte endlich
das Syndikat den Rechtsspruch, den es so gerne hitte vermeiden
wollen. Mit 15 gegen 2 Stimmen wurde zuerst die Zulissigkeit eines
Kontumazialurteils anerkannt und — nachdem bezeichnenderweise
noch die Verschiebung eines solchen auf nidchstes Jahr diskutiert
worden war — erging mit 10 Stimmen die Erkanntnis des
Syndikats dahin:

«Der Canton Freyburg werde von dem hohen Syndikat als
Contumaz verfillt — und wenn in Zeit von drei Monathen
dieser hohe Stand von dem Landammann der Schweiz die pur-
gationem contumaciae nicht begehrt, so solle der Besitz und
die Landeshoheit iiber die zwey Orthschaften Miinchwyler und
Clavaleyres auf den Canton Bern iibergehen.»

Abraham Friedrich von Mutach, der als Legationsrat den ber-
nischen Anspruch auf der Tagsatzung 1807 verteidigt hatte und
mit dem Geschift daher bestens vertraut war, schrieb iiber dieses
Urteil in seiner Revolutionsgeschichte 119, es sei zustandegekommen
«sonderbar genug, dem Willen und der geheimen Absicht der Rich-
ter zuwider... Einzig also der Rechtsform wegen, die Freiburgs Be-
nehmen so unerwarteter Weise auf die Bahn gebracht hatte, erhielt
Bern in dieser Streitigkeit den Sieg.» Und in einer Fussnote wird
die Wahrheit dieser Bemerkung noch besonders belegt durch die
Aussage, «dass mehrere Gesandte dem Verfasser freimiitig einge-
standen, der Vermittlungsakte zuwider, bestimmte Verhaltungs-
befehle von ihren Regierungen gegen Bern in dieser Streitigkeit
empfangen zu haben». '

Kehren wir zuriick zu der Frage, warum Freiburg im
Sommer 1806 eine Haltungeingenommen hatte,
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welche zu dieser selbstverschuldeten Nieder-
lage fiihren musste. Diese Frage lisst sich nur beurteilen,
wenn man die zwischen beiden Kantonen gepflogenen Verhand-
lungen bis zu deren volligem Scheitern auf der Konferenz zu Soloes
thurn (22. Mai 1806) iiberblickt.

Bern versuchte zuerst, durch eine Geldabfindung die
Riickkehr der beiden Gemeinden zu erreichen. Auf Grund eines
Gutachtens von Staatsrat Freudenreich 119 bot man im Juni 1804
dem Kanton Freiburg 2500 Franken an und erhohte im Juli die
Summe auf 3000 Franken.!'” Aber Freiburg wies eine solche Er-
ledigung je und je mit grosster Entschiedenheit ab — «welches auch
kaum zu missbilligen ist» —, wie der Berner Fellenberg selber ge-
stehen musste.!'®

Dagegen zeigte sich Freiburg im Mai 1805 geneigt, als Zeichen
der Bereitwilligkeit zu einer mit seiner Ehre vertraglichen Aus-
gleichung, Vorschlige iiber eine Territorialkompensa-
tion anzuhoren.' Der Grenzverlauf im Grossen Moos war da-
mals erneut strittig, und Bern untersuchte die Frage, ob hier ein
Gebietsabtausch statthaben konnte.!?” Aber das Moos von 1805
darf dem heutigen nicht gleichgesetzt werden, und Amtsschultheiss
von Miilinen wies mit Recht darauf hin, dass Freiburg niemals blii-
hende Dorfer gegen eine Einode umtauschen werde.!?) Zudem
musste von Wattenwyl auf der Tagsatzung 1805 den Eindruck er-
halten, Freiburgs Geneigtheit zu territorialem Ausgleich werde
hauptsichlich bezeugt, um Zeit zu gewinnen.!'”® Bern hielt schliess-
lich fiir besser, die Moos-Streitigkeit nicht mit dem rechtlich fest-
begriindeten Anspruch auf Miinchenwiler und Clavaleyres in Ver-
bindung zu bringen.!?

Auf einer Schiedsrichterkonferenz, die auf unab-
ldassiges Betreiben Berns am 22. Mai 1806 zu Solothurn abgehalten
wurde 1*Y, wiederholte Freiburg seine Bereitschaft zu einem Ge-
bietsabtausch; aber nun erklirte der bernische Abgeordnete, hierzu
nicht instruiert zu sein. Da der freiburgische Abgeordnete seiner-
seits auf die von Bern wieder angebotene Kapitalabfindung unmag-
lich eintreten konnte, mussten die Schiedsrichter (der Landammann
hatte Burgermeister Sarasin aus Basel und Ratsherrn Johann Jacob
Hirzel aus Ziirich ernannt) ' sich darauf beschrinken, bisher noch
unversuchte Befriedigungsmittel den Abgeordneten zuhanden ihrer
Regierungen mitzugeben. Diese Solothurner Vorschlige 1*® zeigen,
wie sehr sich der Handel bereits zugespitzt hatte: Zum ersten
wurde vorgeschlagen, die obrigkeitlichen Rechte auf die beiden

33
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Dérfer zu teilen. Als Ersatz wurde ein zweiter Vorschlag mitge-
geben, nach welchem der Ertrag der Rechte iiber beide Ortschaften
geschitzt und kapitalisiert werden sollte, wobei der endgiiltige Be-
sitzer dann diese Summe dem verlierenden Teil hitte entrichten
miissen. Die dritte Moglichkeit betraf einen absoluten schiedsrich-
terlichen Spruch, zu welchem von beiden Schiedsrichtern ein Ob-
mann gemeinschaftlich vorgeschlagen worden ware. — Wir haben
uns hier einzig mit dem wichtigsten ersten Vorschlag zu befassen;
denn der zweite konnte unmoglich auf Erfolg rechnen, und der
dritte Weg ist, wie wir bereits wissen, nicht beschritten worden,
wiewohl die Schiedsrichter ihrer «innigsten Uberzeugung» Aus-
druck gegeben hatten, dass eine solche Losung fiir ein Geschaft
dieser Art und «zwischen zwey so nahe Verbiindeten» sich besser
eigne als ein streng richterlicher Spruch.

Die Teilung der Rechte dachten sich die Schiedsrich-
ter in der Weise, dass «der hohe Stand Freyburg das Dominium
eminens et utile in Verbindung mit dem Criminal und Polizey-Fach
iiber besagte beyde Ortschaften ausiiben, der hohe Stand Bern hin-
gegen das ganze Civil nebst dem Matrimoniale und Kirchlichen
beybehalten wiirde». Diese Art der Ausscheidung griindeten die
Schiedsrichter auf die bisherige Haltung der beiden Kantone: Frei-
burg legte je und je auf die Territorialhoheit iiber die beiden in
seinem Gebiete eingeschlossenen und nahe der Hauptstadt liegen-
den Dorfer besonderes Gewicht 1?9, wihrend Bern die zivilen und
kirchlichen Verhidltnisse immer herausstellte. Wihrend Freiburg
fiir seine Auffassung den Entscheid des helvetischen Kleinen Rates
vom 10. Mirz 1802 (Seite 496) anrufen konnte, wies Bern darauf
hin, wie selbst die helvetischen Behorden im Falle von Avenches
und Payerne von dem ungerechten Grundsatze abgekommen seien,
«der um der Convenienz des Bodens willen die Convenienz und das
Gliick seiner Bewohner opferte, und es kann keinem verniinftigen
Zweifel unterworfen seyn, dass selbst die helvetische Regierung,
wenn sie fortgedauert hitte, den Bewohnern von Clavaleires und
Miinchenwyler die gleiche Gerechtigkeit hatte angedeihen lassen,
die sie durch jenes Dekret denen von Wiflisburg und Petterlingen
angedeihen liess.»'®) — Aber gerade mit der Zuteilung jener bei-
den Bezirke zur Waadt untermauerten die F'reiburger ihren Rechts-
standpunkt, weil dadurch — wie schon d’Affry in seinem Entscheid
hervorgehoben hatte — festgelegt sei, dass es auf die Gebietszuge-
horigkeit ankomme, wie sie im Zeitpunkt des Erscheinens der Me-
diationsakte bestanden habe. Die Verfassung nenne hier ausdriick-
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lich die «ehemaligen Vo gteien Peterlingen und Wiflisburg» 1%,
wihrend sie dem Kanton Freiburg ohne jede Einschrinkung den
B e zirk Murten zusichere 3%, dem Miinchenwiler und Clavaleyres
angehorten — und nicht etwa die ehemalige Landvogtei Murten, .
welche die umstrittenen Gemeinden freilich nicht inbegriff.!3) —
Bern konnte seinerseits mit Beispielen aus der Mediationsverfas-
sung behaupten, dass die alten Kantone wieder in ihre ehemaligen
Gebiete eingesetzt worden und Ausnahmen von dieser Regel aus-
driicklich genannt seien.’® Da eine solche ausdriickliche Verfiigung
iiber Miinchenwiler und Clavaleyres fehle, so gehorten die beiden
Gemeinden ohne weiteres wieder zu Bern, um so mehr, als sie ja
schon durch die letzte helvetische Gebietszuteilung Bern zuerkannt
worden seien, an welcher rechtlich feststehenden Tatsache die aus-
gebliebene Vollziehung nichts dndere.!® — Angesichts dieser fest-
gefahrenen Lage versteht man den Hauptvorschlag der beiden
Schiedsrichter zu Solothurn. Sie verhehlten sich die Schwierig-
keiten, die eine Rechtsausscheidung mit sich bringen miisste, kei-
neswegs; aber diese stellte eben den noch einzig moglichen Ausweg
zu einem giitlichen Vergleich dar, und zudem konnten sie sich dar-
auf berufen, dass eine solche Regelung «in den ehemaligen Ver-
héltnissen gar nicht selten war».1® :

Vor der Regierung zu Freiburg lagen die Solothurner Vor-
schldge, als sie im Sommer 1806 jedes weitere Verhandeln ab-
lehnte. Wie widerwillig sie sich seit zwei Jahren zu den Ausein-
andersetzungen herbeigelassen hatte, haben wir gezeigt. Die neuen
Vorschldge, die als einzig moglichen Ausweg einen miihseligen
Kompromiss verhiessen, werden den Unwillen zum Arger gesteigert
haben; denn man wusste, dass man sich mit einer konsequenten
Berufung auf d’Affrys Entscheid im Jahre 1803 all dieser immer
komplizierter sich gestaltenden Verhandlungen hitte entschlagen
konnen. Hatte man sich damals nicht von d’Affry iiberreden lassen
und dem Geschift zu wenig prinzipielle Bedeutung beigemessen?
Hatte man die Sache nicht im Vertrauen auf ihn diesen nun so uner-
quicklich gewordenen Weg nehmen lassen? Und aus der MiBstim-
mung iiber diese ursichliche Unkonsequenz und ihre zu wenig bedach-
ten Folgen muss der Kurzschluss vom Sommer 1806 erfolgt sein. Dass
dies eine erneute — und schliesslich folgenschwer gewordene —
Unkonsequenz war, konnte man in Freiburg kaum iibersehen. Man
wagte aber den gefihrlichen Schritt, weil man im schlimmsten
Falle auf den Beistand des Vermittlers, dessen Giinst-
ling ja d’Affry war, hoffte. An diesem Riickhalt scheiterte denn
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auch die allgemeine Erwartung, die Mutach im Anschluss an das
Syndikatsurteil wiedergibt '*, dass nimlich Freiburg sich innert
der Frist von drei Monaten gewiss zu einer Anerkennung der Tag-
satzung bequemen werde. Vielmehr wuchs sich in dieser Zeit der Han-
del zu einer eidgenossisch-wichtigen Angelegen-
heit aus, indem sowohl d’Affry wie der freiburgische Grosse Rat
die Dazwischenkunft Napoleons anriefen.

Vorgingig der Darstellung dieses doppelten Anrufs fremder
Intervention wollen wir hier noch deren Vorgeschichte
in der eben geschilderten Zeit der Syndikatsverhandlungen nach-
holen. Wir brauchten bis dahin nicht darauf einzutreten, weil in
den offiziellen Verhandlungen von Tagsatzung und Syndikat nichts
davon laut wurde. Wohl aber teilte schon im Juli 1805 der Tag-
satzungsgesandte von Wattenwyl seiner Regierung mit, dass sich
seine freiburgischen Kollegen wegen dieses Geschifts «auf eine Uns
befremdende Weise» geidussert hitten.'® Auf der Tagsatzung des
Jahres 1806 gewannen dann diese Drohungen feste Form: D’Affry
schrieb Schultheiss von Miilinen am 15. Juni 1806, dass Freiburg
sich dem Syndikat nur unterziehen konnte, wenn der Vermittler
die Kompetenz des Syndikats fiir einen solchen Fall festsetzen
wiirde.3) Wie ernst es Freiburg mit dieser Forderung war, zeigt
die Instruktion des Kleinen Rats vom 6. Juni 1806 *®: «...qu’aussi
longtemps qu'une pareille autorisation ne sera pas intervenue de la
part du Médiateur le Canton de Fribourg envisagera comme nulle
de plein droit toute décision qui tendrait a le dépouiller d’une
partie quelconque de son territoire actuel, territoire dont il sou-
tiendra l'intégrité par tous les moyens qui sont en son pouvoir,
& dont il ne se laissera déposséder que par la force des armes.» —
D’Affry schloss den erwihnten Brief vom 15. Juni 1806 denn auch
mit den folgenden Worten: «Nous nous permettrons Messieurs
d’observer, avec vous sans doute, qu’il est important d’arréter le
cours de cette affaire qui devient infiniment delicate et peutetre
dangereuse dans les circonstances actuelles.»

Die damaligen Umstinde waren wirklich gefihrlich
genug, und wir miissen ihnen hier einige Worte widmen, um die
freiburgischen Drohungen und deren im nichsten Kapitel zu schil-
dernde Ausfithrung im rechten Lichte erscheinen zu lassen. Nach
der Niederwerfung Osterreichs, 1805, befand sich die Schweiz «wie
mit eisernen Armen umschlungen in dem Machtkreise Napoleons...
Von seinem Wohlwollen allein schien ihr zukiinftiges Dasein abzu-
hiingen».1*” Dieses Wohlwollen war aber gerade 1805 und 1806
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schwersten Belastungen ausgesetzt: Dadurch, dass die ausserordent-
liche Tagsatzung am 21. September 1805 nicht den von Napoleon
gebieterisch empfohlenen d’Affry, sondern den Berner Niklaus
Rudolf von Wattenwyl gewihlt hatte, wurde der Kaiser aufs
hochste beleidigt.’*” Und 1806 beklagte sich Napoleon mit grosser
Heftigkeit iiber die schweizerischen Kaufleute und hatte sogar «fiir
die Fortdauer der Unabhingigkeit der Schweiz hochst bedenkliche
Worte fallen lassen».!*) — «Wie ein Donnerschlag auf die Gemii-
ter» hatte auch das Vorriicken der franzosischen Vorposten bis an
die Zihlbriicke und den obern Bielersee gewirkt, als im Februar /
Mirz 1806 das Fiirstentum Neuenburg unter franzésische Herr-
schaft geraten war,"? und die durchs Land jagenden bedenklich-
sten Geriichte um die politische Zukunft der Schweiz wurden nicht
bloss durch Zeitungsmeldungen gendhrt: auch die amtlichen Be-
richte des schweizerischen Gesandten in Paris lauteten bedenk-
lich.14® '

Wie stellte man sich in B e r n angesichts der heikeln Lage zu
den freiburgischen Drohungen? Der Kleine Rat
schrieb am 23. Juni 1806 dem Schultheissen von Miilinen auf die
Tagsatzung: «Was dann die in gedachtes Schreiben eingeflossenen
ferneren Ausserungen und Drohungen betrifft, welche Uns eben so
befremdend an sich als schmerzhaft von Seite eines nachbarlichen
Mitstandes ausfallen mussten, so konnen Uns dieselben von Ver-
folgung des hierseitigen guten Rechts nicht abwendig machen...
Die angedrohte Anrufung des Vermittlers von Seite einer schweize-
rischen Regierung ... wire ein Schritt, dessen nachteilige Wirkung
auf den Stand Fryburg selbst und allein zuriickfallen miisste.»¥

V. Die Anrufung fremder Intervention

1. D’Affry wendet sich an Napoleon

Die bisherigen Ausfiihrungen iiber die freiburgische Stellung-
nahme zu unserem Streitfall, namentlich im Spitsommer 1803
(Seite 505) und im Sommer 1806 (Seite 509 ff.), lassen vermuten,
dass nach dem Syndikatsurteil vom 10. Juli 1807 ein schwerer
Druck auf d’Affry lastete. Dieser war im Jahre 1807 regie-
render Schultheiss, blieb aber zufolge eines Schlaganfalls monate-
lang den Sitzungen fern, so vom 16. Mai bis zum 25. September.
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Seine Ratskollegen zeigten sich zuerst dem Urteil gegeniiber wider-
spenstig und schrieben dem Landammann am 30. Juli 1807, weil
der fiir diese Sache zustdndige Grosse Rat erst anfangs November
zusammentrete, konne innert der gesetzten dreimonatigen Frist
nichts unternommen werden.!* Landammann Reinhard antwortete
aber auf diese «Zogerungs-Anzeige» umgehend — am 1. August —,
dass es hier um ein verfassungsmillig gefilltes Urteil gehe, welches
eine befordernde Ausnahme allerdings verdient hitte und dessen
Vollziehung ihm zur unabwendbaren Pflicht gemacht sei.!*® Diese
entschlossene Haltung zwang die freiburgische Regierung nun doch
zum Handeln. Im Protokoll der Sitzung vom 7. August 1807 lesen
wir: « ... le Petit Conseil a senti qu’il importait de ne perdre aucun
tems & de ne négliger aucun moyen pour se maintenir dans la pos-
session de cette propriété. — Il a senti aussi, que pour bien calculer
ses moyens et ses démarches, il Lui est trés indispensable d’avoir
quelques Lumiéres sur ce que S. E. Mr. D’Affry avoyer en Charge
& Ancien Landammann, elle méme peut & a annoncé vouloir faire
pour maintenir la Sentence» (vom 19. Mirz 1803). Da man iiber
den Umfang seiner ausserordentlichen Vollmachten und die ihnen
beigegebenen Rechtsmittel zu wenig orientiert sei, habe man be-
schlossen, «de prier S.E. de procurer I’execution de la Sentence...,
a moins que des obstacles imprevus ne rendent cette exécution
impossible; dans quel cas on la supplie de bien vouloir en faire
connaitre la raison, en communiquant son opinion sur la marche
a suivre dans cette circonstance.» — Man merkt, wie der Handel
wirklich fiir d’Affry zu «einer personlichen Ehrensache geworden»
war ), und man kann sich nach dem Wortlaut des offiziellen Pro-
tokolls leicht denken, dass ihm inoffiziell vorgeworfen wurde, den
Besitz der beiden Gemeinden seiner Stellung als erstem Land-
ammann aufgeopfert zu haben.

Louis d’Affry waren diese Vorwiirfe sicher zur Geniige bekannt,
und die Begriissung, die der Kleine Rat am 7. August beschloss,
musste er erwarten. Fast drei Wochen vorher war er deshalb von
sich aus vorgegangen und hatte von seinem Vorrecht Gebrauch ge-
macht, sich direkt an Seine Kaiserliche Majestat wenden zu diirfen.
Er kiindigte Napoleon ein Schreiben vom 20. Juli 1807 an den
franzosischen Aussenminister an!'® In diesem legt
er einleitend dar, wie der Entscheid des Syndikats vom 10. Juli
1807 ihn zwinge, an Seine Majestit zu gelangen: «Le jugement
porté par le Syndicat cette année est une atteinte formelle a une
prononciation faite par moi le 19 mars 1803, et par conséquent pen-
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dant la durée de mes pouvoirs extraordinaires, je me fais un devoir
de signaler le fait a Sa Majesté Impériale et Royale, dont tout acte
émanant de moi pendant ce méme tems n’étoit et ne pouvoit étre
qu’'une exécution des volontés du Médiateur.» Er legt den ganzen
Handel in der bekannten freiburgischen Version dar und iiber-
mittelt in Abschrift die wichtigsten Akten, darunter seinen Protest
an der Tagsatzung vom 17. Juli 1806: «... et c’est cette protestation
dont je pense devoir demander et dont je demande effectivement
le maintien par respect pour celui dont je tenois mes pouvoirs...
Si S. M. veut que ma prononciation soit maintenue, Elle voudra
bien envoyer ses ordres par vous Monseigneur 3 Monsieur le Géné-
ral Vial son ambassadeur en Suisse.» |

D’Affry war ja von Napoleon sehr wohlgelitten '*) — eine Tat-
sache, die sich Landammann und Tagsatzung bis zu seinem Tode
zunutze machten, indem sie ihn mit besonderer Vorliebe fiir ausser-
ordentliche Gesandtschaften an den Kaiser, wo er als eine Art
«Passe-par-tout» galt, beauftragten.’® In unserem (Ausnahme-) Fall
konnte freilich diese Eigenschaft d’Affrys den eidgenossischen In-
teressen gefihrlich werden. Dass ein schweizerischer Staatsmann
bei dem kritischen Verhiltnis zu Frankreich den Kaiser formlich
aufforderte, sich in eine innere schweizerische Angelegenheit ein-
zumischen, wird uns zwar heute noch peinlicher beriihren als die
Zeitgenossen; denn die Intervention des Vermittlers wurde, nach
Hilty ), nicht selten angerufen (so von Miiller-Friedberg in der
Werdenberg-Frage). Man war sich aber schon damals der moglichen
Konsequenzen bewusst: Landammann von Wattenwyl hatte am
5. Februar 1804, nach der Zuriickziehung der letzten franzosischen
Truppen aus der Schweiz, die folgende Mahnung an alle Stande ge-
richtet °?: «Ein ewiger Schandfleck, fiir uns aber ein unabsehbares
Ungliick wiirde es fiir die Schweiz seyn, wenn wir uns je in die Not-
wendigkeit versetzt sehen sollten, den ersten Consul an sein Ver-
sprechen (nimlich seine Truppen fiir die Aufrechterhaltung der
Ruhe und der Mediationsakte zur Verfiigung zu stellen!) zu er-
innern.»

Es fiigte sich nun eigenartig, dass zur Zeit der kaiserlichen Stel-
lungnahme zu d’Affrys Schritt gerade jener Mahner von Wat-
tenwyl in Begleitung des Kanzlers Mousson als ausseror-
dentlicher Gesandter in Paris weilte, um Napoleon
zum Frieden von Tilsit zu gratulieren und bei dieser Gelegenheit
eine Reihe schweizerischer Wiinsche moglichst wirksam anzu-
bringen.’s3
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Die geschilderte Krankheit d’Affrys war schuld daran, dass man
nicht den Freiburger mit dieser Mission betraut hatte ¥, sondern
den Berner, dessen bisher gespanntes Verhiltnis zu Frankreich sich
bei diesem Pariser Aufenthalt wesentlich besserte 1> — hatte er
doch, gleichsam als Unterpfand seiner loyalen Gesinnung, seinen
Sohn in des Kaisers Dienst treten lassen.’® — Die Frage stellt sich
nun, ob die Anwesenheit von Wattenwyls in Paris und dessen An-
niherung an Frankreich das Resultat der Eingabe d’Affrys wesent-
lich zu beeinflussen vermochte. Zunichst muss dies verneint wer-
den; denn es lidsst sich nachweisen, dass man von allem Anfang an
im Aussenministerium zu Paris dem Ansuchen d’Affrys wenig Sym-
pathie entgegenbrachte: Talleyrand ersuchte am 6. August 1807 den
Ambassador Vial um einen Bericht zu dem Streitfall, der zwar sei-
ner Meinung nach vor die von der Mediationsverfassung fiir An-
stinde zwischen den Kantonen vorgesehene Instanz gehore.’®? Kurz
darauf wurde Champagny Aussenminister, der am 22. August den
Ambassador an das Begehren seines Vorgingers erinnerte und glei-
cherweise die Zustindigkeit des Syndikates betonte.’® — Mit die-
sem Schreiben kreuzte sich der am 23. August erstattete Bericht
Vials®, der von besonderem Interesse ist, weil sich hierfiir der
Ambassador vertraulich und separat sowohl mit Schultheiss d’Affry
wie mit dem bernischen Standeshaupt Freudenreich ausgesprochen
hatte. Dadurch war er imstande, nicht bloss eine sachliche Darstel-
lung des Handels und der beidseitigen Ansichten zu geben, sondern
auch iiber die verborgenen Beweggriinde zu berichten: «Cette af-
faire est au reste peu importante sous le raport de l'intérét... Mais
I’amour propre s’en est mélé et sans doute aussi ’animosité. — Mr.
d’Affry prétend que Berne cherche a humilier dans sa personne,
I’homme que Sa Majesté avait revétu de pleins pouvoirs pour faire
exécuter I'acte de Médiation, et dit qu’il est de sa digneté de ne
pas le souffrir. Berne rapelle les sacrifices de territoire qu’il a déja
faits; prétend que Fribourg est encouragé par I'idée ou il est que
les vues du gouvernement francais sont de diminuer son impor-
tance...» *) Ohne einen personlichen Antrag zu stellen, gibt Vial
am Schluss eine klar geschaute Darstellung der Lage: «Si Sa Majesté

*) Vgl. folgende bezeichnende Stelle aus d’Affrys Demarche vom 20. Juli
1807: «Je dois vous observer Monseigneur, quel ésprit de domination qui existoit
dans ’ancien gouvernement de Berne et qui avoit agrandi son territoire d’une
maniére disproportionné avec les douze Cantons, renaitroit de sa cendre, si le sys-
téme et la balance enire les 19 cantons n’étoit pas maintenu dans son intégrité
primitive et telle est la volonté connue de Sa Majesté Impériale.»160)
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accueille, le recours de Monsieur d’Affry... Berne est condamné et
la Diéte improuvée. Mais si Sa Majesté ne trouve pas a propos de
se prononcer la dessus, Fribourg perd sa cause, 3 moins que pré-
venu de 'intention de ’Empereur, ce gouvernement ne se décide a
entrer en arrangement et a reconnaitre la compétence de la Diéte,
ce qui serait pour lui fort pénible aprés tout ce qui s’est passé et
qu’il croit un peu hazardeux aujourd’hui, cette assemblée s’étant
~ montrée indisposée contre lui...»

Dieser Schriftwechsel zwischen dem Aussenministerium und
dem Gesandten Vial hatte sich bereits vollzogen, bevor von Watten-
wyl etwas von d’Affrys Demarche wusste. In Bern erhielt man da-
von erst Kenntnis, als Vial nacheinander den freiburgischen und
den bernischen Schultheissen zur bereits erwdhnten Einvernahme
empfing. Man glaubte, diese Audienz d’Affrys sei der primére
Schritt, «<wobey er Sr. Excellenz anzeigte, dass er dissorts Schritte
zu Paris machen werde.»'®) Der Staatsrat iibermittelte am 24. Au-
gust diese Nachricht nach Paris und ersuchte von Wattenwyl, durch
eine Note den Versuch Freiburgs zu bekiampfen, das Geschift «von
seinem mediationsmiBigen Gang abzuziehen.»!%?)

Die Anwesenheit von Wattenwyls war nun fiir die Berner Re-
gierung um so mehr ein Gliicksfall, als der ordentliche Gesandte
in Paris nicht bloss ein Freiburger, sondern gar noch d’Affrys Cousin
war und diesem seinen Posten zu verdanken hatte.!® Denn fiir die
weitere Verfolgung der Angelegenheit war die Anwesenheit gerade
jenes Berners, der sich bisher vorziiglich mit dem Handel befasst
hatte, ein grosser Vorteil. Es darf dabei aber nicht vergessen wer-
den, dass d’Affrys Aussichten von Anfang an schlecht waren. Sie
hitten wohl besser werden konnen, wenn d’Affry an Stelle des
Berners nach Paris sich begeben hitte. Jetzt aber gestalteten sie
sich auch in der Folge nicht giinstiger. So unterhielt sich am 6. Sep-
tember 1807 anlédsslich eines Diners des diplomatischen Korps bei
Aussenminister Champagny der Gastgeber mit Kanzler Mousson
iiber die Frage, der er kein grosses Gewicht beizulegen schien und
sie einfach als Differenz zwischen Herrn d’Affry und der Tag-
satzung bezeichnete.!® Auf dem gleichen Empfang bestitigte der
zustindige hohe Ministerialbeamte, dass man nicht einsehen konne,
warum dieses Geschédft den gesetzlichen Behorden entzogen wer-
den sollte.’®® Als von Wattenwyl am 8. September den Landam-
mann von d’Affrys Schritt informierte %), konnte er daher seiner
Zuversicht Ausdruck geben, dass die Kompetenz des Syndikates
nicht gefihrdet sei, und dass dem ebenso unstatthaften wie gefahr-



520

lichen Vorgehen d’Affrys kaum weitere Folge gegeben werde. Im-
merhin bat er den Landammann um die Ermichtigung, der Denk-
schrift d’Affrys durch das Einreichen einer historischen Note zu
begegnen, und er fiigte bei, dass er dies dringendenfalls auch vor
Erhalt der nachgesuchten Ermichtigung tun wiirde.

Am 18. September antwortete der Landammann, der iibrigens
vier Tage zuvor endlich auch durch die Berner von d’Affrys Vor-
gehen in Kenntnis gesetzt worden war 1*?, dass Kanzler Mousson
eine Note abfasse, welche von Wattenwyl unterzeichnen und als
ausserordentlicher Gesandter iiberreichen solle.'®® Es sei darin die
Aufrechterhaltung der eidgenossischen, verfassungsmifligen Behor-
den zu betonen und namentlich die Versicherung zu geben, dass das
Geschift ohne fremde Intervention beendigt werden konne. Diese
Weisung kam zwar zu spit in Paris an; denn von Wattenwyl glaubte
am 22. September, einen offiziellen Schritt ohne Gefahr nicht lin-
ger aufschieben zu diirfen, und er hielt sich dazu berechtigt, weil
seit dem 8. September der Landammann geniigend Zeit fiir einen
Einspruch gehabt hitte, wenn er anderer Meinung gewesen wire.'®
Die Note an Champagny!™ stimmte ohnedies mit den
den Weisungen des Landammanns iiberein und schloss wie folgt:
«Le Soussigné espére, que Sa majesté informée de 1’état des choses,
laissera agir librement ’autorité compétente Nationale, et donnera
ainsi une nouvelle preuve de Ses égards constans pour les Loix, que
Sa Médiation a donnée a la Suisse.» — Damit hatte von Wattenwyl
zweifellos an der giinstigsten Stelle angesetzt: Napoleon hielt sich
auf sein Vermittlungswerk etwas zugute! Am 30. August 1807 hatte
er beim ersten Empfang gesagt: «Je suis charmé que ce que nous
avons fait pour la Suisse, ait contribué a son bonheur et a sa tran-
quillité. Je maintiendrai toujours 'acte de médiation, et si les cir-
constances exigeaient quelques changemens, ce ne serais jamais que
de concert avec la Diéte et i sa demande qu’ils auraient lieu.» 1™
Dass die Werbungen anfangs Mai 1807 dank der Bemiihungen des
Landammanns den bisherigen Hochststand erreicht hatten, war in
einem Schreiben Napoleons an Reinhard sehr anerkannt worden.
Keiner der vorhergehenden Landamminner konnte sich rithmen, je
ein so gnidiges Schreiben erhalten zu haben.!™ Es war daher nicht
blosse Zufallslaune, wenn der Kaiser beim oben erwdhnten Emp-
fang zu Mousson sprach: «Eh bien! la Suisse a fait beaucoup de
bonne besogne cette année, il parait que nous marchons du meil-
leur accord.»'™ Diese Haltung Napoleons — nach den Zusammen-
stossen der Jahre 1805 und 1806 um so bemerkenswerter — kenn-
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zeichnet auch seinen Entscheid, der in der Antwort des
Aussenministers an von Wattenwyl auf die verschiedenen
diskutierten Gegenstinde vom 26. September 1807 enthalten ist 1™:
«Les contestations de Berne et Fribourg, vu la possession de quel-
ques habitations, ont été considérées par S. M. comme une affaire
d’administration intérieure, dont la connaissance appartenait aux
autorités établies par I’acte de Médiation. S. M. croit donner a la
Suisse un nouveaux témoignage de bienveillance, en évitant d’inter-
venir dans son régime intérieur et Elle voit avec plaisir, par la
tranquillité dont jouit la Suisse sous I’abri de ses autorités et de ses
Constitutions, que ce pays peut continuer de se reposer sur les unes
et sur les autres avec une entiére confiance.»

Es passt zum eigenartig verwickelten Verlauf der ganzen An-
gelegenheit, dass diese deutliche Absage den freiburgischen Be-
mithungen und Hoffnungen auf fremde Intervention nicht Einhalt
gebot.

2. Der freiburgische Grosse Rat ruft ebenfalls
den Vermittler an

Am 28. September 1807 — knappe vierzehn Tage vor Ablauf
der vom Syndikat gesetzten Frist — beschloss die freiburgische Re-
gierung, den Grossen Rat auf den 5. Oktober zu einer ausser-
ordentlichen Session einzuberufen. Im Protokollband
finden wir an der Stelle, wo diese einzig wegen unserem Streit-
handel stattgefundene Session kidme, zwei leere Seiten! Bei den Ak-
tenbiindeln im Staatsarchiv Freiburg liegt jedoch ein Dossier hier-
iiber. Demnach beantragte die Regierung dem Grossen Rat,anden
Vermittler selbst sich zu wenden und dessen Garantie
anzurufen, die er der Mediationsakte — und zwar der Bundesver-
fassung sowohl wie jeder Kantonsverfassung — zugesichert habe.
Der Grosse Rat war damit nicht nur einverstanden, sondern er-
zwang iiberdies von der Regierung ein verschiarftes Vorgehen. Wir
geben nachstehend den Wortlaut der wichtigsten Sdtze der Ein-
gabe 1), wobei die Abweichungen zwischen erstem Regierungsent-
wurf (links) und grossritlich genehmigter Endform (rechts) einan-
der gegeniibergestellt sind: ,

«Dés lors Fribourg, persuadé que la Prononciation formelle du
1°* Landammann, muni de Pouvoirs extraordinaires, ne pouvait étre
détruite & annullée par un Tribunal judiciaire, ou les Députés
des Cantons siégent & prononcent, dirigés par leur opinion indi-
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viduelle seulement, refusa de reconnaitre & d’admettre la Compé-
tence du Sindicat dans cette Difficulté territoriale. — Le Gouverne-
ment du Canton de Fribourg devait d’autant plus persisier dans ce
refus, qu’il a toujours considéré cet objet comme trop important
par sa nature & par ses Conséquences pour que le Changement des
Limites d’'un Canton ou méme le démembrement d’une seule Com-
mune puissent dépendre d’'un Tribunal judiciaire.

Une opération de cette nature
ne devant tout au plus se faire
que par la Diéte, ou tous les Dé-
putés seraient munis d’Instrue-
tions positives sur cet objet.
Dans cet Etat des choses le Gouvernement du Canton de Fribourg
prend la respectueuse liberté de s’adresser a Votre Majesté Impé-
riale & Royale en La priant de bien vouloir

prononcer, si la Sentence du 1°
Landammann de la Suisse, muni

(Gestrichen!)

maintenir & faire exécuter la
sentence du 1°* Landammann de

de pouvoirs extraordinaires, est
executoire ou non, & dans la
derniére alternative, qu’elle doit
étre I'autorité Compétente a por-
ter une décision sur cette diffi-

la Suisse, qui ne tenait que de
Votre Majesté ses Pouvoirs ex-
traordinaires, en vertu desquels
il a prononcé dans cette Af-
faire.»

culté.»

Das Schreiben wurde dem franzésischen Gesandten in Bern zur
Weiterleitung iibergeben, den man mittels eines ausfithrlichen Me-
morials 1'%, wovon ein Exemplar fiir den Aussenminister bestimmt
war, iiber Notwendigkeit und Legitimitdt der Demarche orientierte.
Gleichzeitig wurde dem Landammann der Schweiz davon Kenntnis
gegeben, dass man sich an den Vermittler selbst gewendet habe.l™
Man kam damit einem Tagsatzungsbeschluss vom 22. August 1803
nach, der die Kantone zur Mitteilung aller Verhandlungen mit aus-
wirtigen Obrigkeiten verpflichtete.!™

Die Aussichten dieser Staatsaktion miissen sowohl dem
Grossen Rat wie dessen Prisidenten, Schultheiss d’Affry, in weit
giinstigerem Lichte erschienen sein als dem heutigen informierten
Betrachter. Denn ganz bestimmt wusste d’Affry am 5. Oktober noch
nicht, wie wenig Erfolg seiner Demarche in Paris beschieden war 1%
— und wenn von Wattenwyl dem Landammann schrieb, Vial hitte
«sehr fiir Hh. v. Affri eingenochmen geschienen als er dem Hh.
Schulth. Freiidenreich davon sprach»!9, so wird auch d’Affry auf
geneigtere Ohren gezidhlt haben. Zudem ist ungewiss, ob iiberhaupt
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der Grosse Rat von diesem Schritte des ehemaligen Landammanns
Kenntnis hatte. Denn so einleuchtend zuerst die Annahme er-
scheint, der Grosse Rat habe d’Affrys Vorgehen unterstiitzen und
bekriftigen wollen, so triftige Griinde sprechen gegen diesen Zu-
sammenhang: Kanzler Gasser, der von Landammann Reinhard mit
einem vertraulichen miindlichen Auftrag zu d’Affry abgesandt
wurde, berichtete am 14. November aus Freiburg: «Je dois ici as-
surer votre Excellence, que la Démarche de Mr. d’Affry n’a rien de
commun avec celle du gouvernement et que dans ce moment méme,
Mr. d&’Affry s’envisage (avec plus d’assurance que jamais) partie
séparée du gouvernement de Fribourg.»® Die Regierung als Ge-
samtkollegium stand ihrerseits in gespanntem Verhiltnis zum
Grossen Rat, der mit der durchgesetzten Verschirfung der Eingabe
an Napoleon eine unmissverstindliche Lehre erteilt hatte. — Bei
dieser Spannungskette wire die Unabhingigkeit der beiden De-
marchen wohl denkbar.

Kenntnis von d’Affrys Vorgehen erhielt die Regierung dann auf
jeden Fall durch Landammann Reinhard, der unterm
10. Oktober die ihm bekanntgegebenen Massnahmen des Grossen
Rates scharf missbilligte 1*») und sie als Bekriftigung der Demarche
d’Affrys auffasste. Seine weiteren Ausfiihrungen hitten fiir die
Freiburger, die ja iiber die Antwort Champagnys nicht informiert
waren, bedeutungsvoll sein konnen: «J’ai toujours été convaincu
que le médiateur de la Suisse, jaloux de maintenir son ouvrage, ne
se préterait pas a déroger aux formes judiciaires prescrites par la
constitution qu’il nous a lui méme donnée, et qu’il refuserait d’in-
tervenir dans une affaire, dont la connaissance et la décision sont
clairement reservées a l'autorité constituée par I’art. 36 de l'acte
fédéral. — Je puis vous annoncer, messieurs, que je n’ai pas été
trompé dans mon attente.» — Doch in Freiburg schien man diese
Worte nicht ernst zu nehmen und gab die Hoffnung auf ein giin-
stiges Resultat keineswegs auf: Man schrieb am 16. Oktober dem
Landammann, dass man der Antwort aus Paris mit mehr Vertrauen
entgegensehe, als er ihnen zubilligen wolle, und hoffe, dass das
Warten auf diese Antwort ihnen nicht zum Schaden gereiche.'s?

Aber ganz wirkungslos waren die vorwurfsvollen Worte des
Landammanns nicht geblieben, und man hielt es fiir geraten, den
so sehr gebrandmarkten Schritt («compromettre notre indépen-
dance»!) zu beminteln: Er sei nicht erfolgt im Zusammenhang mit
der rein personlichen Adresse d’Affrys, der dem Vermittler einzig
iiber seine ausserordentlichen Vollmachten Rechenschaft abgelegt
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habe, «sans y ajouter aucune autre demande»; dagegen sei der frei-
burgische Grosse Rat zum Anruf fremder Intervention gezwungen
worden durch den Berner von Wattenwyl, der am 22. September
eine Note an das franzosische Aussenministerium gerichtet — «sans
doute au seul nom de son Gouvernement»> — und damit Freiburg
zu seinen Gegenmassnahmen gezwungen habe. — Die bisherigen
Darlegungen erweisen die Haltlosigkeit dieser Behauptungen. Wenn
die Freiburger wirklich durch von Wattenwyl zu ihrem gefahrlichen
Vorgehen gezwungen worden wiren, dann wiirden sie diesen
«Grund» zweifellos in jedem der drei am 5. Oktober beschlossenen
Schreiben genannt haben — namentlich in jenem an den Land-
ammann., Wir finden aber weder in den Briefen, noch in den Proto-
kollen den geringsten Hinweis auf eine solchermallen erzwungene
Gegenmassnahme. Nur das eine Positive ldsst sich aus diesem Ver-
nebelungsversuch feststellen: dass man in Freiburg selber die An-
rufung fremder Intervention als verwerflich empfand.

Inzwischen war die vom Syndikat gesetzte dreimonatige Frist
bereits iiberschritten worden, und die Berner ersuchten den Land-
ammann am 6. November 1807, entweder das rechtskraftig gewor-
dene Urteil zu vollziehen oder mitzuteilen, wie Freiburg zur Auf-
hebung des Rechtszuges gelangt sei.’® Die Freiburger Regierung
erhielt von diesem Begehren indirekt Kenntnis '*» — wohl durch
die erwdhnte Mission Gassers (Seite 523) — und kam nun in eine
bedrangte Lage. Denn die Andeutungen des Landammanns
in dessen Brief vom 10. Oktober waren fir lange Wochen das ein-
zige, was man in Freiburg iiber die beiden Demarchen vernahm. Je
linger aber dieses Schweigen dauerte, desto mehr wird die anfang-
lich so feste Zuversicht schwankend geworden sein.

Von der am 26. September erlassenen Note Champagnys erhielt
d’Affry selber erst nach Mitte Oktober Kenntnis durch Vial. Dieser
schrieb am 19. Oktober dem Aussenminister ®¢), er sei von seiner
anfinglichen Meinung, die Note Freiburg bekanntzugeben, seiner-
zeit abgekommen in der Annahme, dass der Landammann es tue.
Da dies noch nicht geschehen sei, die Gemiiter sich aber mehr und
mehr erhitzten, habe er es als tunlich erachtet, Herrn d’Affry ver-
traulich eine Kopie der Note zu iibermitteln; der Landammann
werde nicht darum herumkommen, in Bilde die freiburgische Re-
gierung offiziell zu benachrichtigen. — Bedeutete die hinausge-
zogerte Information d’Affrys durch Vial wohl eine Antwort auf
die Tatsache, dass jemer im Juli 1807 diesen iibergangen *") und
auch vor den Syndikatsverhandlungen nicht orientiert hatte 188 ?
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Schwerer ins Gewicht fillt indessen fiir uns die Frage, ob nun
d’Affry seinen Ratskollegen vom Fehlschlagen seines Schrittes
Kenntnis gegeben habe. In offizieller Sitzung ist das jedenfalls
nicht geschehen. Aber selbst wenn d’Affry vertraulich seine Kol-
legen unterrichtet hitte, so wire doch noch die Hoffnung geblieben,
dass Napoleon der an ihn gerichteten Eingabe des freiburgi-
schen Grossen Rates mehr Aufmerksamkeit schenken wiirde. Tat-
sachlich wies er am 18. Oktober 1807 seinen Aussenminister an *:
«. .. faites moi un rapport sur la question de Fribourg, afin d’inter-
venir dans cette discussion pour maintenir I'acte de Médiation.»
Champagny erstattete noch am selben Tage den verlangten Bericht,
der nach sachlicher Darlegung des Handels zu einem eindeutigen
Schluss kommt: «L’on considére la discussion... comme une affaire
d’administration intérieure et ’acte de Médiation créant un tribu-
nal destiné a prendre connaissance des affaires contentieuses, j’ai
pensé que Votre Majesté éviterait d’intervenir dans le régime inté-
rieur de la Suisse et laisserait a 'autorité helvétique établie par
'acte de Médiation prononcer sur ce différend. C’est dans ce sens
que j’ai écrit 3 M. le Landammann et 3 Mr. le Général Vial et jai
I’honneur de proposer a Votre Majesté de ne pas accueillir la de-
mande que lui a adressée le canton de Fribourg.»*” Form und In-
halt dieses Antrags legen einem die Frage nahe, ob wohl Champagny
bei seiner Note vom 26. September etwas eigenmichtig vorgegangen
sei. Denn im Rapport, den Champagny auf Ersuchen Napoleons am
24. September uiber die schweizerischen Begehren erstattet hatte
und der — mit den Verfiigungen des Kaisers versehen — die
Grundlage fiir die bekannte Antwortnote bildete, fehlte das Ge-
schift Miinchenwiler und Clavaleyres.!”) Wenn der Kaiser sich da-
mals wirklich personlich mit dem Fall befasst hitte, so wiirde er
jetzt kaum wiederum einen Rapport verlangt, sondern eher die
Sache als mit dem ersten Entscheid erledigt betrachtet haben. Wie
dem auch sei — sicher ist, dass Napoleon dem Antrag seines Aussen-
ministers beigepflichtet hat und das freiburgische Begehren in den
Akten begraben wurde. — Die bereits dargestellte Zufriedenheit
mit den eidgenossischen Behorden hielt in Paris noch unvermindert
an 12 und hat wohl wesentlich diese Zustimmung erleichtert. Aber
auch die geschilderte « Schwenkung» von Wattenwyls, der am
14. Oktober seine Abschiedsaudienz erhalten hatte, wird das ihre
beigetragen haben.

Wenn d’Affry vom Misserfolg seines Schrittes nur verspitete
Mitteilung erhalten hat, so wurde nun dem freiburgischen Grossen
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Rat iiberhaupt keine Antwort zuteil: «<Le Gouvernement de
Fribourg n’a encore recu de la part du Gouvernement francais au-
cune réponse directe ni indirecte a sa Demande» — musste man
am 16. Dezember 1807 gestehen.'®® Die freiburgische Regierung ge-
riet dadurch — angesichts des dringenden bernischen Exekutions-
begehrens — in eine so kritische Lage, dass sie sich am 16. Novem-
ber 1807 entschliessen musste, an den Landammann zu gelangen.!®®
Man gab ihm zu bedenken, wie man aus schuldigem Respekt gegen-
iiber der erwarteten Antwort des Kaisers seit dem 5. Oktober nichts
habe unternehmen diirfen. Fiir den Fall nun, dass der Landammann
bereits im Besitze einer Antwort sei oder eine solche erhalten
werde, erbitte man umgehende Mitteilung derselben.

Landammann Reinhard hat diese Zumutung mit grosster Ent-
schiedenheit abgewiesen 1*): Mit Auskiinften iiber die verwerf-
lichen, unrechtmafligen Demarchen wiirde er diese indirekt an-
erkennen, was nie im geringsten der Fall sein diirfe: «Je déplore
ameérement que cette affaire ait mis en évidence le triste éxemple
d’un Gouvernement cantonal, aux yeux duquel la crainte de com-
promettre la cause de la patrie, n’a pas été plus forte que toute
autre considération.» Das Notige habe er ihnen bereits vor Wochen
mitgeteilt, und er bedaure, dass Freiburg weiterhin auf die fremde
Intervention baue, statt sich auf den verfassungsmiBigen Weg zu-
riickzufinden. Der ganze Handel wegen Miinchenwiler und Clava-
leyres komme jetzt in das entscheidende Stadium, und er beabsich-
tige, in einigen Tagen eine letzte Konferenz nach Murten einzu-
berufen.

V1. Die eidgendossische Erledigung

1. Die Konferenzin Murten als letzter Schlich-

tungsversuch

An die Murtner Konferenz ordnete der Landammann wieder-
um Burgermeister Sarasin und Ratsherrn Hirzel ab. Nach der aus-
fiithrlichen Instruktion, die er ihnen erteilte ®, hatten sie zuerst
als Vermittler aufzutreten und wo immer moglich eine Einigung zu
erreichen. Er stellte es ihrer Klugheit anheim, von der wichtigen
Note Champagnys einen «bescheidenen und durchaus vertraulichen
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Gebrauch zu machen, welcher dahin zielen soll, die freyburgische
Regierung von einer ebenso falschen als gefdhrlichen Tauschung
zur bessern verfassungsmaBigen Ansicht des Gegenstands zuriick-
zufithren». Wenn jedoch der Abschluss einer Konvention nicht zu-
standekomme und Bern die Vollziechung des Syndikatsurteils an-
begehre, so hitten sie nicht mehr als freundschaftliche Vermittler,
sondern als eidgendssische bevollmichtiger Kommissarien zu han-
deln und die beiden Gemeinden im Namen des Landammanns und
der Eidgenossenschaft dem Kanton Bern zu tibergeben.

Der Konferenz-Vorschlag wurde von beiden Parteien angenom-
men. Freiburg sandte als Vertreter des Kleinen Rats Johann von
Montenach, den neben d’Affry und Fégely massgebendsten Poli-
tiker, der zumeist seinen Kanton an der Tagsatzung vertrat und
die Streitfrage griindlich kannte, und als Vertreter des Grossen
Rats den Murtner Herrenschwand. Bern ordnete die beiden Rats-
herren Fellenberg und Mutach ab. Eine volle Woche lang — vom
10. bis zum 17. Dezember 1807 — bemiihten sich die beiden Ver-
mittler um eine Einigung und liessen nichts unversucht, «<was den
unter so nahe und enge verbundenen Eidgenossen und Briidern so
dusserst schwehren Schritt einer strengen rechtlichen Exekution
abheben kann».""” — Die Abordnungen der beiden Kantone un-
terstiitzten sie hierin nach Kraften. So berichtet Hirzel am 15. De-
zember dem Landammann !*®), wie Montenach am 13. missgestimmt
von Freiburg zuriickgekehrt sei, da er im Kleinen Rat keinerlei
Unterstiitzung seiner Meinung gefunden und man ihm «zwar nicht
in Sessione, aber nach derselben, die Bemerkung gemacht habe,
beynahe hitte man sich in der Person tduschen und glauben kén-
nen, Herr Ratsherr Fellenberg oder Mutach habe aus seinem Munde
gesprochen».

Wie schon auf der vorjihrigen Konferenz zu Solothurn, konnte
auch hier schliesslich nur der Versuch einer Ausschei-
dung und Teilung ernstlich in Betracht fallen. Freiburg
hatte seine Abgeordneten dahin instruiert 1?), dass sie auf den Vor-
schlag «d’un partage des Droits de Souveraineté et de jurisdiction,
tel qu’il a été proposé déja dans la conférence de Soleure» eintreten
sollten. Die Berner aber — obwohl sie noch am 30. November 1807
dem Landammann ihre Bereitschaft «zu freundschaftlicher Aus-
gleichung nach den Solothurner Antrigen» bezeugt hatten 209 —
waren jetzt anspruchsvoller und pochten auf die durch den Syndi-
katsspruch miihsam genug eroberten Rechte. Ihre Instruktion sah
als Entgegenkommen nur das erneute Angebot von Fr. 3000 als Ab-

34
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findungssumme vor 2V, welches freiburgischerseits aufs entschie-
denste abgelehnt wurde, ebenso wie ein Vorschlag, der «auf den
Grundsatz der Ausscheidung der Rechte einen definitiven (spite-
ren) Auskauf festzusetzen» versuchte.” Die Vermittler schlugen
daher — unter Beriicksichtigung der giinstigen Stellung Berns —
eine reine Teilung vor: «Es solle der Lobl. Canton Bern in alle
iiber die beyden Ortschaften... ehemals ausgeiibten Souverainetits-
Rechte wieder eintreten, jedoch mit Ausnahme nachstehender
Rechte, die dem lobl. Canton Freyburg verbleiben sollen

a. Die Entscheidung aller Civilhdndel und Schuldansprachen in
erster Instanz, nach den Bernergesetzen, und mit Vorbehalt
der Appelation nach Bern.

b. Die Ausfertigung von gerichtlichen Akten, Urkunden und In-
ventarien.

c. Die Ertheilung von Pinten & Tavernen Patenten.»

Der freiburgische Kleine Rat lehnte diesen Vorschlag am 12. De-
zember 1807 unbedingt ab und gab dem Befremden Ausdruck, dass
sich die Vermittler so weit von den Solothurner Vorschligen ent-
fernt hiatten. Das Vasallen-Verhiltnis, in welches Freiburg durch
die Appellation gegeniiber Bern versetzt wiirde, sei seiner Ehre
beinahe noch nachteiliger als der absolut verworfene Auskauf. Als
Beweis des ernsthaften Willens zu einer giitlichen Beendigung iiber-
brachte Montenach den folgenden Vorschlag Freiburgs
nach Murten: «Que d’aprés les bases presentées dans la conférence
de Soleure 'on abandonne au Canton de Berne ’exercice du Pou-
voir Souverain en matiére Civile & Criminelle, c’est-a-dire le droit
de faire les loix Civiles & Criminelles, de juger en premiére et der-
niére instance toutes les causes Civiles, Criminelles & consistoriales,
& de faire exécuter ces Sentences, en reservant tous les autres
droits de Souveraineté au Canton de Fribourg.»%0%

Die Berner Abgeordneten zu Murten erklirten, sie konnten auf
diesen ihrer Instruktion ginzlich zuwiderlaufenden Antrag auf kei-
nen Fall eintreten und miissten daher, so sehr es sie schmerze, die
giitliche Vermittlung als gescheitert betrachten und die Exekution
des Syndikatsurteils verlangen. '

Die Vermittler versuchten jedoch, nach vertraulicher Riick-
sprache mit den Berner Deputierten, noch einen letzten Aus-
weg: Sie wandten sich am 14. Dezember direkt an die bernische
Regierung ?*) und versuchten, sie zur Annahme des freiburgischen
Vorschlags zu bewegen: «So dorfen wir beynahe dem Gedanken
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Raum geben, Euer Tit. konnten sich entschliessen, IThren Bundes-
briidern ein neiies Beyspiel aufzustellen, wie Eydsgenossen, auch
wenn das strenge Recht schon fiir sie entschieden hat, gegen ein-
ander handeln sollen.» Die beiden Berner gaben dem Boten, der
dieses Schreiben nach Bern brachte, «privat Ansichten in getheilter
Meynung» mit 2%): Fellenbergs Bemerkungen zum freiburgischen
Antrag fiithren aus, dass zu einem freundschaftlichen Vergleich, den
Bern ja immer dem strengen Rechtsweg vorgezogen habe, nur noch
eine Verteilung der Rechte iibrighleibe. Die vorgeschlagene Aus-
scheidung sei derart, dass Bern den ihm angetragenen Teil von sich
aus wahlen miisste «<wann nichts als der Vortheil der Angehorigen
von V. & Cl. beberziget wiirde», obgleich ohne Riicksicht auf die
Bewohner der von Freiburg vorbehaltene Teil ehrenvoller wire
(Mannschaftsrecht!). — Die Gegenbemerkungen Mutachs aber be-
zeichnen «diesen Antrag fiir die Cantonal Wiirde und Ehre krin-
kend», weil die Lage der Dinge heute eine andere sei als in Solo-
thurn. Er hob ferner hervor, wie fiir ihn «ein solch coordinierter
Besitzstand von Souverainetdt» in der gegenwartigen Lage undenk-
bar sei. — In den historischen Notizen Mutachs findet sich folgende
prignante Zusammenfassung 2°: «Mnhgh. Fellenberg ward geneigt,
aus Betrachtung der Geringfiigigkeit des Gegenstandes, und der da-
bey freyburgischer Seits gezeigten grossen Animositit, so viel als
moglich zur Erhaltung freundeydgenossischer Eintracht nachzu-
geben. Hgh. Mutach aber wollte auf der Execution des Syndicat-
Beschlusses, nach Verwerfung einer freywilligen Entschidigung in
Geld, die Freyburg iiber den wahren Werth angeboten war, behar-
ren, in der Ueberzeugung, dass jede Mittelmensur die Verhiltnisse
beyder Stinde nur verwickelter machen und Hass und Groll beyd-
seitig vermehren wiirde.» — Die bernische Regierung
war gleicher Meinung wie Mutach und verwarf den frei-
burgischen Antrag.??

So war nun die rechtliche Ubergabe der beiden Dérfer in un-
mittelbare Ndhe geriickt. In dieser Lage unternahm Freiburg
einen letzten Vorstoss: Dem Grossen Rat, der auf den
16. Dezember zu einer ausserordentlichen Session — der zweiten
einzig wegen unserer Streitsache! — zusammengetreten war, schlug
die Regierung vor, «de donner a la Suisse entiére une preuve écla-
tante de sa juste déférence pour ses Co-Etats & de son Dévouement
a la chose publique»: Freiburg opfere seine legiti-
men Griinde gegen die Kompetenz des Syndi-
k ates, winsche seine Sache an der nichsten Tagsatzung zu ver-
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treten und werde sich dann dem Spruch des Tribunals (Syndikat)
unterwerfen. — Dieser Antrag wurde jedoch mit 25 gegen 20 Stim-
men verworfen. Der Kleine Rat kam indessen nach Erwigung der
Verwerfungsgriinde zum Schluss, den Vorschlag ohne jegliche Ab-
ianderung zu erneuern, da es unter den gegenwirtigen Umstidnden
keinen andern Weg gebe. In einer zweiten Sitzung wurde, nach er-
neuter Bekimpfung, der Antrag mit 25 gegen 17 Stimmen angenom-
men.*) Gleichzeitig wurde der Ambassador tiber die neue Lage in-
formiert und ihm mitgeteilt 2®, dass man «par le silence absolu
que le Gouvernement francais continuait a garder a cet égard» an-
nehmen miisse, «que S. M. n’avait pas trouvé bon de s’immiser dans
cette affaire», und dass man daher aus der Inaktivitit, die man in
Erwartung einer kaiserlichen Antwort aus schuldigem Respekt ge-
wahrt habe, herausgetreten sei und durch die nunmehrige Aner-
kennung eines Syndikatsurteils sowohl den Mitstinden als auch der
kaiserlichen Majestit zu entsprechen glaube.

In der entscheidenden Sitzung der Murtner
Konferenz vom 17. Dezember 1807 lehnten es die Berner ab,
den diesjihrigen Urteilsspruch des Syndikates preiszugeben, um
sich einem neuen zu unterziehen; sie verlangten vielmehr, dass end-
lich einmal das Syndikatsurteil vollzogen werde. — Die beiden Ver-
mittler konnten auf den freiburgischen Antrag nicht eintreten: Sie
hatten den Auftrag, entweder eine Verstindigung herbeizufiihren
oder das Syndikatsurteil zu vollziehen, und sie erklirten nun, «wie
sehr sie es bedauern, ihre Eigenschaft als giitliche
Vermittler gegen diejenige von eidsgendssi-
schen Kommissarien vertauschen zu miissen». Nach
neuerlicher und formlicher Vorladung der Parteien durch den
Amtsweibel des Direktorialkantons wurde das Syndikatsurteil vom
10. Juli 1807 verlesen und Freiburg aufgefordert, sich diesem durch
sein mehr als viermonatiges Schweigen in Kraft erwachsenen Ent-
scheid zu fiigen und die beiden Gemeinden freiwillig abzutreten.
Die Freiburger erklarten, fiir diesen nicht vorgesehenen Fall keine
Instruktion zu besitzen. Die Kommissarien fanden (nach den bereits
zitierten Notizen Mutachs) «diese Riickhiltigkeit der Regierung
von Freyburg sehr beschwerlich... Freyburg hitte den Fall voraus-
sehen sollen; es wiirde auch die Exekution nur verwickelter aber
nicht desto minder statt finden und mit Ernst und Wirde voll-
zogen werden.» — Dies ist auch geschehen.

*) Zur Wiirdigung dieses Beschlusses vgl. die Worte Vials (Seite 519 hiervor).
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2. Die Ubergabe der beiden Gemeinden an den
Kanton Bern

Gemiss der Anleitung des Landammanns 2*) wurde eine aus-
fiihrliche Urkunde #'9 ausgefertigt, deren Schluss lautet:

«In endlicher Erfillung dieses wichtigen
Auftrags erkennen wir demnach als bevoll-
michtigte eydsgenossische Commissarien,
durch gegenwiartige feyerliche Urkunde
den Besitz und die Landeshoheit iiber die
Ortschaften Miinchwyler und Clavaleyres
dem Canton Fryburg ab, und dem Canton
Bernzu,und werdenunsinFolgedessen, be-
gleitet vonder Eydgenossischen Farbe, un-
gesiumt an Ort und Stelle verfiigen, die
versammelten Gemeindsangehorigen ihrer
Eydespflicht gegen den Canton Fryburg
feyrlich lossprechen, und dieselben nebst
ihrem Eigenthum und allem, was der Ge-
meindebezirk in sich fasst, den Abgeord-
neten des Cantons Bern zu Handen ihrer
Hohen Regierung, als einen von der Eyds-
genossenschaft gewdahrleisteten Theil des
Cantons Bern iibergeben.»

Die feierliche Ubergabe war vom bernischen Staats-
rat schon vorbereitet ?'Y: Der Oberamtmann von Laupen hatte Auf-
trag, sich bereitzuhalten, um der Huldigung beizuwohnen — und
zwar mit seinem Amtsweibel, «der seinen getheilten Mantel unfehl-
bar, aber eingepackt mit sich nehmen soll»! Und die Frau von Graf-
fenried hatte man um Uberlassung des grossen Saales in ihrem
Schlosse gebeten. Dorthin waren am Morgen des 18. Dezem-
ber 1807 die Manner von Miinchenwiler und Clavaleyres durch
den Weibel des Direktorialkantons aufgeboten worden. «Sie fanden
sich ungefdhr in der Zahl von 70 bis 80 Mann sehr vollstindig ein»,
horten die Reden der hohen Herren mit grosser Aufmerksamkeit
an und beschworen den Eid der Treue zu Bern «mit der grossten
Bereitwilligkeit». Schliesslich meldete sich ihr Vertreter zum Wort:
«Der erste Beamte des Orts dankte im Namen aller Anwesenden,
in wenigen ungekiinstelten Worten aber auf eine rithrende Weise,
fiir diese Entscheidung ihres Schicksals.»?!® Und es wird ihnen nie-
mand veriibeln, wenn der grosse Tag noch etwas gefeiert wurde.
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Im Gemeinde-Rechnungsbuch steht: «Bey der Huldigung an Canton
Bern Einen freiiden trunk genossen — Bezalt 7 Kronen 7 Batzen.»

3. Das Nachspiel auf der T;gsatzung zu Luzern

«In Freiburg nahm man diesen im Vertrauen auf d’Affrys
Einfluss in Paris keineswegs erwarteten Ausgang der Dinge um so
bitterer auf, als man sich keineswegs verhehlen konnte, dass man
sich ohne allen Nutzen sowohl mit den eidgenossischen Mitstinden
als mit der 6ffentlichen Meinung sowohl wegen der Ablehnung des
eidgenossischen Spruches als noch vielmehr wegen der Aanrufung
Frankreichs iiberworfen hatte, wesswegen auch d’Affry... mannig-
fachen Tadel erlitt.»*'® Die Regierung schlug in einer Nachmittags-
sitzung am 18. Dezember dem Grossen Rat — der am 16. beschlos-
sen hatte, so lange es die Affaire notig mache, beisammenzublei-
ben — vor, an den Landammann einen formellen Protest zu
richten. Doch wurde dieser Vorschlag mit 22 gegen 18 Stimmen
verworfen und die Sitzung vertagt. Am 19. Dezember wurde dann
oppositionslos dem Antrag zugestimmt, an den Landammann ein
Protestschreiben zu richten und dieses allen Kantonsregierungen
zukommen zu lassen. Ferner werde sich der Kleine Rat mit weite-
ren Massnahmen befassen und sie zu gegebener Zeit dem Grossen
Rat vorlegen.

Das Schreiben vom 19. Dezember 1807 an den Landammann
beschuldigt in scharfer Weise das Bundeshaupt und bezeichnet des-
sen Massnahmen als «gesetzwidrig und der Ordnung, sowie auch
den in solchen Féllen vorgeschriebenen Formen zuwiderlaufend».
Die Streitfrage hitte, nachdem Freiburg das Syndikat anerkannt
habe, bis zur nichsten Tagsatzung im status quo bleiben sollen.
Freiburg behalte sich daher vor, « wann und vor wem ge-
bithren wird, die Griinde seines Verhaltens und jene, worauf die
gegenwirtige Protestazion beruhet, geltend zu machen.» — Land-
ammann Reinhard konnte am 25. Dezember diese Vorwiirfe wiirdig
und iiberzeugend zuriickweisen.?'

Am 24. Dezember 1807 nahm der Kleine Rat das von d’Affry,
Montenach und Fegely mit besonderer Sorgfalt ausgearbeitete Z ir -
kularschreiben an alle Kantonsregierungen
an 219 in welchem dargelegt wird, dass die Erwartung einer Ani-
wort auf das beim Kaiser gestellte und durch von Wattenwyls er-
sten Schritt erzwungene Begehren die Folgen des Kontumazial-
urteils notwendig hitte einstellen und suspendieren miissen. — Die

214)
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Antworten der Kantone waren, wie die Regierung am 18. Mai 1808
bei der Festsetzung der Tagsatzungsinstruktion dem Grossen Rat
berichten musste, «trés insignifiantes &, en majeure partie, de
simples récépissés ». Trotzdem wurde der Antrag, das Geschift vor-
derhand nicht weiter zu verfolgen, bekdampft und nur mit 29 gegen
21 Stimmen angenommen. |

‘Auf der Tagsatzung des Jahres 1808 wurde denn-
noch die Sache nochmals ans Licht gezerrt durch die L. 775 Kosten
fiir die Konferenz in Murten, welche in der Rechnung des Land-
ammanns figurierten.?!? Die bernische Instruktion vom 11. Juli ¥,
den Betrag ganz zu Lasten Berns zu iibernehmen, wenn dadurch
eine Diskussion iiber diesen Gegenstand vor der Tagsatzung vermie-
den werden konne, erreichte die Gesandtschaft zu spit. Am 14. Juli
verlangte der freiburgische Gesandte, dass der Entscheid iiber die-
sen Artikel aufgeschoben werde, bis das Geschift wegen Miinchen-
wiler und Clavaleyres seine endgiiltige Erledigung gefunden habe
— gegen welche Erklarung sich am folgenden Tage der bernische
Gesandte feierlich verwahrte und der festen Uberzeugung Ausdruck
gab, dass das ganze Geschift ein fiir allemal beseitigt sei. — In der
Sitzung vom 20. Juli brachte Freiburg den Handel neuerdings vor.
Die breite Darlegung der freiburgischen Auffassung gipfelte in der
Erklarung, «der Canton Freyburg konne den Syndikats-Spruch vom
10. Juli 1807 nicht anerkennen; er halte die Vollziehung desselben
fiir voreilig und rechtswidrig und behalte sich vor, wann und vor
wem es gewidhren wird, die Griinde seines Benehmens, seine Rechte
geltend zu machen, und diese noch unbeendigte Streitangelegenheit
ferner zu betreiben». — In einer langen Diskussion ***) wiesen ne-
ben Bern vor allem Ziirich und Basel (man bedenke die Titigkeit
Reinhards, Hirzels und Sarasins!) die freiburgische Darstellung und
Protestation zuriick. Schliesslich wurde mit 21 Stimmen (ohne
Waadt, Appenzell und Freiburg) erkannt, «diese erneiierte Pro-
testation gegen ein verfassungsmifliges und bereits vollzogenes Syn-
dikats-Urtheil» nicht anzunehmen.

Freudenreich berichtete iiber diese unerquicklichen Luzerner
Verhandlungen, dass die meisten Gesandten davon iiberzeugt seien,
dass dies «ein letzter Schritt war, um consequent zu scheinen, und
dass die Sache nimmermehr in Anregung kommen werde»?0 —-
was sich (wenigstens soweit wir uns iiberzeugen konnten) bewahr-
heitet hat. — «Jene Zeit war so fruchtbar an welterschiitternden
Ereignissen, dass solche Begebenheiten bald in das Meer der Ver-
gessenheit geschwemmt wurden.» 22V Jedenfalls wirkten bei der
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Neuordnung der Schweiz nach dem Sturze Napoleons die Kantone
Bern und Freiburg in bestem Einvernehmen. Der uns bekannte
Montenach, von dem am 30. April 1808 «offentliche Nachrichten
aus Fryburg» erkliren mussten, seine Reise nach Paris sei keines-
wegs «von Regierungsauftragen in Betref des Streitgeschiftes we-
gen Miinchenwyler und Clavaleyres begleitet»?*?, galt auf dem Wie-
ner Kongress als «partisan outré de Berne», und von ihm stammen
die Worte: «Es ist infolgedessen notwendig, dass es einen Mittel-
punkt gebe, einen starken und méachtigen Kanton, und dieser Kan-
ton muss Bern sein... Er hat das ndmliche System wie wir und ist
der einzige Kanton, der es aufrecht erhalten kann.»*

VII. Schluss

Die unverhiltnismiaBlig hohen Wellen, welche der hiervor ge-
schilderte Streithandel warf, hat ihm nicht nur in der bernischen??®,
sondern auch in schweizerischer Geschichtsliteratur Eingang ver-
schafft. :

Oechsli fiithrt ihn an als Beispiel fiir die Feststellung: «Im
Gefiihl, dass seiner schrankenlosen Richtergewalt doch keine ent-
sprechende Vollziehungsgewalt zur Seite stehe, scheute das Syn-
dikat auch in der Regel davor zuriick, in wichtigen Fillen einen
Spruch zu féllen, und zog es vor, den Streitgegenstand so lange als
irgend moglich an die Parteien zu giitlicher oder schiedsrichter-
licher Erledigung zuriickzuweisen, wodurch aber die Rechtshdndel
ungebiihrlich in die Linge gezogen wurden.»?*’ Wenn unsere Dar-
legungen auch dieses Urteil zu einem guten Teil bestatigen
(Seite 507f.), so mochten sie freilich auch zeigen, wie gerade in die-

sem Falle die Vertagung nicht ausschliesslich negativ — als
Schwiche des Bundes gegeniiber der wiedererwachten Kantonal-
souveridnitit — beurteilt werden darf, und dass man es auch eid-

genossischer Gesinnung zugute halten kann, wenn ein streng rich-
terlicher Spruch um jeden Preis vermieden werden sollte: namlich
der Riicksicht auf die «engen Bande der Freund- und Nachbar-
schaft, welche beide Stinde vereiniget», und die «Wichtigkeit ihrer
gegenseitig angebrachten Griinde».?*® — Diese Einstellung ver-
dient, gewiirdigt zu werden — wenngleich im vorliegenden Falle
kein Erfolg erzielt und der Gegensatz durch die jahrelangen Ver-
handlungen nicht gelGst, sondern versteift und erbittert wurde, so
dass Hilty die entscheidenden Beratungen auf der Tagsatzung
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1807 als Kontrast der Wirklichkeit zu den lobseligen Reden des
eidgenossischen Grusses erwihnt.???

Was nach dieser Tagsatzung folgte, konnte ferner als Beispiel
dienen dafiir, wie mannigfaltige Schwierigkeiten der Durch-
fihrung von Mehrheitsbeschliissen *) erwuchsen.. Oechsli:
«Bald erkliarte eine Gesandtschaft, wegen mangelnder Instruktion
an den Beratungen nicht teilnehmen zu konnen..., bald erfolgte
eine feierliche Verwahrung der Kantonalsouverénetidt gegen einen
missbeliebigen Mehrheitsbeschluss und als letzter Trumpf die Dro-
hung mit der Berufung an den Vermittler.»?*” Diese wurde in un-
serem Falle nicht nur angedroht, sondern ist tatsiachlich und sogar
doppelt erfolgt. Dass aber, trotz dussersten Widerstandes, das Syn-
dikatsurteil ausgefithrt werden konnte, ist schliesslich ein Erfolg
der Bundesgewalt — der indessen eingeschrinkt werden muss: «Ge-
genitber den Kantonen vermochte sich der Landammann im all-
gemeinen nur dort durchzusetzen, wo er der Riickendeckung durch
Frankreich sicher war»®?, was hier zutraf.

Wenn auch die Aufbauschung und Entgleisung, die dieser Han-
del erfahren hat, vom eidgendssischen Standpunkt aus unerfreulich
ist, so soll zum Schluss doch nochmals auf das Erfreuliche
verwiesen werden. Und dieses wird offenbar, ob man von der frei-
burgischen oder von der bernischen Seite her schaut: Es ist die
Hingabe, mit der die beiden Regierungen fiir ihr Recht kampften
— eine Hingabe, die nur aus einem tiefen Verantwortungsgefiihl
fiir den anvertrauten Staat, ja fiir sein kleinstes Teilchen, her-
fliessen konnte, und ein Rechtsbewusstsein, das keine bequemliche
Bagatellisierung ertrug. — Darum wiesen die Freiburger eine Geld-
abfindung weit von sich und bezeugten, «combien il parait au Pe-
tit Conseil de Fribourg difficile pour ne pas dire impossible de ter-
miner cette difficulté par des compensations qui ne pourraient con-
sister que dans une cession equivalente de territoire. Ce moyen
étant le seul, qui puisse conserver au canton de Fribourg son inte-
grité». ) — Und die Berner fiithrten ihren unermiidlichen Kampf
in aller Erkenntnis der «Geringfiigigkeit dieser Erwerbung»: «We-
nige hundert Jucharten Land und die Hand voll Leute, welche die-
selben bewohnen, bieten dem Canton Bern keine besondere Quelle
zur Vermehrung seines Wohlstands und seiner Krifte dar.?? Sie
fiihrten ihn aber in der Uberzeugung «ihrer Pflicht, die ihr gebeut,
denjenigen, die Vermittlungsakte zu Angehorigen ihres Cantons

*)Die alte Eidgenossenschaft hatte das Mehrheitsprinzip ja nie anerkannt.228)
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macht, und die durch Gleichheit des Glaubens und durch das Band
der ndamlichen biirgerlichen Gesetze seit Jahrhunderten mit den
Bewohnern ihres Cantons auf das engste verbriidert sind, ihren
Schutz angedeihen zu lassen, so bald sie auf denselben Anspruch
machen».??)

Halten wir abschliessend von hier aus einen Riickblick auf
die ganze Entwicklung:

Als Vilar im Jahre 1080 dem Abte von Cluny geschenkt wurde,
da waren die Dorfbewohner als Horige in der Schenkung inbegrif-
fen. Desgleichen hatten die «freien Leute» des Dorfes im Jahre
1484, als das Priorat dem bernischen Chorherrenstift einverleibt
wurde, nichts beizutragen — werden sie doch von dem wichtigen
Vorgang kaum etwas gemerkt haben. Erst mit den Reformations-
stiirmen erwachte eine Stellungnahme der «pursame und gerichts-
horigen daselbs», welche aber von der freiburgischen Obrigkeit zu
ihren Gunsten nicht einmal erwihnt, von der bernischen dagegen
bedenkenlos unterdriickt wurde. — Es ist ein weiter Weg, der zu
dem warmen personlichen Verhiltnis zwischen dem Staat und sei-
nen Angehorigen fiithrte, wie es uns in den Bittschriften der Ge-
meinden seit 1798 und in deren Verfechtung durch die Regierung
seit 1803 (der Riickkehr der «alten Herren») entgegentritt. Auf
diesem Weg ist Stein um Stein das heutige Staatsgebdude aufgefiihrt
und Stiick um Stiick das «Band der namlichen biirgerlichen Ge-
setze» gewirkt worden bis zur heutigen Souveranitit des Volkes.
Das souveriane Volk aber — betreffe es jeweilen nur «eine Hand-
voll Leute» oder alle — moge sich dieser errungenen Stellung
immer bewusst sein, und es moge sich immer wieder vor Augen
halten, wie treu und fest jene Vorfahren — seien es die «Unter-
tanen» oder die «gnidigen Herren» — fiir ihren Glauben und fiir
ihren Staat sich eingesetzt haben.

Verzeichnis der Abkiirzungen

Archiv VIII Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, VIII.
Band, Bern 1875 (S. 236—288: Gesandtschaftsbericht des
Landammanns von Wattenwyl iiber seine Abordnung an Kai-
ser Napoleon I. nach Paris im Jahr 1807, von Dr. Wilhelm
Gisi).
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Verm.-Akte

Vermittlungs-Akte des Ersten Consuls der Frinkischen Re-

publik zwischen den Partheyen, in welche die Schweiz ge-
theilt ist. Bern, gedrukt bey Gottlieb Stimpfli, 1803. (Fran-
zosischer Originaltext und offizielle Ubersetzung nebenein-

ander.)

Die Protokolle der Rite zu Bern und Freiburg, sowie der Tagsatzung
und des Syndikates, werden in der Regel nicht nach Band- und Seitenzahl zi-

tiert; dafiir ist jeweilen das Datum der Sitzung angegeben, nach welchem die

Verhandlungen in den entsprechenden Archiven nachgeschlagen werden konnen.
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und 18. Juli 1805.

Nachlass von Wattenwyl, Biindel
Ordentliche Tagsatzung 1805 (von
Wattenwyl am 11. Juli 1805 an den
Berner Rat).

StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 19, Juli 1805.

Ebenda 22. Juli 1805.

StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 36 a).

111)

112)

113)

114)

115)
116)

117)

118)

119)
120)

121)
122)

123)
124)

125)
126)
127)

128)
129)
130)
131)

132)

StA.F. Régistre des arrétés No. 3,
S. 355—357.

StA.F. Protokoll des Grossen Rats
vom 12. Mai 1807.

Memorial fiir die Regierung des
Cantons Bern gegen die Regierung
des Cantons Freyburg... Bern,
Stampfli, 31. Mai 1806. — Der (un-
genannte) Verfasser im Auftrag
der Regierung war Dr. Liithardt,
dem man fiir die «miihsame und
sehr wohlgeratene Arbeit» L. 100
8 bz. ausrichtete. (StA.B., Manual
des Staatsrats, Bd. VII, S. 65.)
StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 11. Juli 1806.

Mutach S.275—277.

StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 12.

StA.B. Missivenbuch I, S.434 f. —
StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 1. Aug. 1804 (S. 685).

StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 76.

Ebenda No.29b).

StA.B. Manual des Staatsrats,

Bd. 1V, S.152; Akten des Staats-
rats, Bd. VI, No. 32.

Burkhard S. 182.

StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 35.

StA.B. Missivenbuch II, S.171f.
StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 52.

Ebenda No. 49.

BA. Med. 281, Fol. 6—8.

StA.F. Correspondance extérieure,
Bd. IV, S.175—181.

Memorial S. 17.

Verm.-Akte S. 231.

Ebenda S. 71.

Syndikatsprotokoll vem 4. August
1804.

Memorial S.19, 17f., 11.



133)

134)

135)
136)

137)
138)

139)
140)
141)
142)

143)
144)

145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)

Syndikatsprotokoll vom 26. Sept.
1803. — Die Rechtsgriinde beider
Kantone sind gut zusammengefasst
im Bericht Vials vom 23. August
1807: Copies de Paris, Fol. 227.
Wie Anm. 126.

Mutach S. 276.

StA.B. Missivenbuch Bd.II,

S. 171 f.

StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 57.

StA.F. Registre des arrétés No.3
S. 355—357.

Tillier Med. I, S. 226.

Ebenda S. 213 und 217.

Ebenda S. 237.

Dierauer V S. 255. — Tillier Med.1
S. 234.

Tillier Med. I S. 249. :
StA.B. Missivenbuch Bd. II, S.273
bis 277.

BA. Med. 281, Fol. 20.

Ebenda Fol. 21.

Mutach S. 276.

Copies de Paris, Fol. 178.
Hunziker S. 51.

Ebenda S. 25.

Politisches Jahrbuch 1886, S. 90.
Hunziker S.59.

Ebenda S. 72.

Copies de Paris, Fol. 204 a).
Hunziker S. 86 f.

von Fischer S.154 f.

Copies de Paris, Fol. 207 minute.
Ebenda Fol. 226.

Ebenda Fol. 227.

Ebenda Fol. 178.

StA.B. Manual des Staatsrats,

Bd. VIII, S.160. — Die «Allge-
meine Zeitung» dagegen meldete
am 25. Dezember 1807, d’Affry
habe bei jener Audienz «<eine
Denkschrift zu Handen des Mini-
steriums der Auswirtigen Angele-
genheiten zu Paris» iiberreicht —

162)

163)

164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)

176)
177)
178)

179)
180)

181)
182)
183)

184)
185)
186)
187)

188)
189)

- 190)

191)
192)

193)
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welcher Irrtum von Tillier (Med.I
S.273) iibernommen wurde.
StA.B. Manual des Staatsrats,
Bd. VIII, S.160 f.

Castella, Histoire du Canton de
Fribourg, S. 463.

BA. Med. 561, Fol. 296.

Ebenda Fol. 36.

BA. Med. 281, Fol. 22.

Ebenda Fol. 24 f.

Ebenda Fol. 27.

BA. Med. 561, Fol. 300. .

BA. Med. 281, Fol. 28 f.

Archiv VIII, S. 353 f.

Hunziker S. 94 f.

Archiv VIII, S. 355.

Ebenda S. 375.

StA.F. Correspondance extérieure,
Bd. IV, S.172 f.

Ebenda S.174—181.

Ebenda S.170 f.

Repertorium von Kaiser 1803 bis
1813, S.16f.

Copies de Paris, Fol. 294 und 313.
Zentralbibliothek Ziirich, F. A.
Reinhard, Bd. 104, 28. Sept. 1807.
Ebenda Bd. 100.

BA. Med. 281, Fol. 35.

StA.F. Corresp. extér., Bd. IV,

S. 162 f.

StAB. Akten des Staatsrats.

Bd. VI, No. 63.

StA.F. Protokoll des Grossen Rats
vom 16. November 1807 (S. 656).
Copies de Paris, Fol. 313.

Ebenda Fol. 195,

Ebenda Fol. 196.

Ebenda Fol. 310.

Ebenda Fol. 311 minute.

Ebenda Fol. 267.

Ebenda Fol. 306 (Napoleon am 16.
Oktober 1807 an den Landam-
mann).

StA.F. Corresp. extér. Bd. IV,

S. 203.
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194) BA. Med. 281, Fol. 37. ,

195) StA.F. Akten des Kleinen Rais,
Brief vom 20. November 1807.

196) BA. Med. 281, S. 93—95.

197) StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No.77 (Kommissarien am

14. Dezember 1807 an Bern).

198) BA. Med. 281, Fol. 67 f.

199) StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 7. Dezember 1807.

200) StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 68.

201) Ebenda No. 71.

202) Uber die Verhandlungen der Murt-
ner Konferenz orientieren die
folgenden im Band Mediation 281
des BA. enthaltenen Akten:

Fol. 83—89: Protokoll.

Fol. 59—74: Ausfiithrliche Berichte
Hirzels vom 12. und 15. Dezem-
ber 1807 an den Landammann,
mit Beilagen.

Fol. 79: Schlussbericht Hirzels.

Im folgenden wird nur belegt,

was aus anderer Quelle stammt.

203) StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 12. Dezember 1807.

204) StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 77.

205) Ebenda No. 76.

206) Stadtbibliothek Bern, Mss. Hist.
Helv. XXI. a. 13. No. 11.

207) BA. Med. 281, Fol. 75.

208) StA.F. Corresp. extér., Bd. IV,

S. 203—205.

209) StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 83.

210) Ebenda No. 84.

211) StA.B. Protokoll des Staatsrats
vom 4. Dezember 1807.

212) Schlussbericht Hirzels (vgl. Anm.
202).

213) Tillier Med. I, S. 275 f.

214) StA.F. Corresp. extér., Bd. IV,

S. 206 f.

215)
216)

217)
218)
219)

220)

221)
222)

223)

224)

225)
226)

227)
228)
229)
230)
231)

232)
233)

BA. Med. 281, Fol. 97 f.

StA.F. Protokolle des Kleinen Rats
vom 23. und 24. Dezember 1807;
Corresp. extér., Bd. IV, S.209 bis
211.

Sitzungen vom 2. und 13. Juli.
StA.B. Missivenbuch Bd.III, S.339.
Vigl. ausser den Protokollen (BA.
Band 35) die Berichte Freuden-
reichs (StA.B. Akten des Staats-
rats, Bd. VI, Nrn. 119 und 120).
StA.B. Akten des Staatsrats,

Bd. VI, No. 120.

Tillier Med. I, S. 276.

Allgemeine Zeitung 1808, Beilage
zu Nr. 15.

Freiburger Geschichisblitter XXX,
S. 85 f. (Staatsrat Johann von
Montenach als Gesandter der
Schweiz am Wiener Kongress, von
August Koller).

Auf die Werke von Mutach, Til-
lier, von Fischer und Burkhard
wurde bereits mehrfach verwiesen.
In einer jiingsten Publikation wird
dagegen unsere Frage oberflich-
lich und fehlerhaft behandelt: Auf
S. 23—29 der Dissertation (rer.
pol.) von Werner Hermann Spoerri:
«Die volkswirtschaftliche und wirt-
schaftspolitische Entwicklung im
Kanton Bern in der Zeit der Me-
diation und Restauration.» Bern
1940.

Oechsli I, S.594.

BA. Syndikatsprotokoll vem 18,
Juli 1805.

Politisches Jahrbuch 1886, S. 223.
Hunziker S. 14.

Oechsli I, S.593.

Hunziker S. 31.

StA.F. Protokoll des Kleinen Rats
vom 16. Mai 1806.

Memorial S. 24.

Ebenda S. 25.



	Der Kampf um die Wiedervereinigung der Gemeinden Münchenwiler und Clavaleyres mit dem Kanton Bern 1798 bis 1807
	...
	...
	Einleitung
	Münchenwiler und Clavaleyres während der Helvetik
	Die Bemühungen bei der Einführung der Mediationsverfassung
	Die Verhandlungen vor den eidgenössischen Instanzen 1803-1807
	Die Anrufung fremder Intervention
	Die eidgenössische Erledigung
	Schluss
	Verzeichnis der Abkürzungen
	Anmerkungen


